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Antrag

der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke

Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Regelungen für Lehrkräfte (Nachteilsaus-
gleichsgesetz)

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Regelungen für Lehrkräfte (Nachteilsaus-
gleichsgesetz)

Vom …

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

§ 1

Änderung der Anlage I des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz vom 9. April 1996 (GVBl. 1996, 160), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 27.09.2021 (GVBl. S. 1117) geändert wurde, wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage I (Landesbesoldungsordnungen –A und B-) werden die Amtsbezeichnungen
in den Besoldungsgruppen A 11 bis A 16 in der Landesbesoldungsordnung A wie folgt ge-
fasst:

„Besoldungsgruppe 11
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Fachlehrer

- mit der staatlichen Prüfung als Augenoptiker mit mindestens dreijähriger
Dienstzeit als Fachlehrer in der Besoldungsgruppe A 10 -

- mit einem Diplom als Sportlehrer nach einem sechssemestrigen Hochschulstu-
dium - 1) 6)

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, zur Fachberatung der Schulauf-
sicht oder zur Verwendung in der Aus- und Fortbildung der Fachlehrer jeweils
nach mindestens dreijähriger Dienstzeit als Fachlehrer in der Besoldungs-
gruppe A 10 - 2) 5) 6)

Gewerbehauptkommissar,

soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12

Lehrer

- als Lehrer für untere Klassen im Unterricht der Klassen 1 bis 4 an allgemein-
bildenden Schulen - 1) 3) 4) 6)

Fußnoten
1) Als Eingangsamt
2) Höchstens 30 v. H. der Planstellen für Fachlehrer in der Besoldungsgruppe A 10; an

Lehranstalten für technische Assistenten in der Medizin jedoch mindestens vier
Planstellen.

3) Mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulausbildung als Lehrer für untere
Klassen oder als Freundschaftspionierleiter/Erzieher mit einer Ergänzungsausbil-
dung und Prüfung in den entsprechenden Fächern des Lehrers für untere Klassen
nach dem Recht der ehemaligen DDR.

4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12
5) Jeweils ein Fachlehrer an jeder Lehranstalt für technische Assistenten in der Medi-

zin erhält eine Amtszulage nach Anlage II
6) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit

einer Amtszulage nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 12

Fachlehrer

- mit einem Diplom als Sportlehrer nach einem sechssemestrigen Hochschulstu-
dium zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben - 1) 8)

Gewerbehauptkommissar,

soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11
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Lehrer

- als Lehrer für untere Klassen im Unterricht der Klassen 1 bis 4 an allgemein-
bildenden Schulen -3) 8)

- mit einer Lehrbefähigung für ein Fach der Klassen 5 bis 10 oder 5 bis 12 - 4) 5)

8)

Sonderschullehrer 5) 6) 7) 8)

Zweiter Konrektor

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 als beauftragter Leiter von
Lehrgängen an Haupt- und Realschulen zum Erwerb des Haupt-, des erweiter-
ten Haupt- und des mittleren Schulabschlusses mit mehr als 90 Hörern -2) 8)

Fußnoten
1) Eine Stelle in jedem Bezirk
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II.
3) Fußnote 4 zu Besoldungsgruppe A 11 gilt entsprechend. In diese Besoldungsgruppe

können nur Lehrer eingestuft werden, die nach Abschluß der Fachschulausbildung
oder einer Ergänzungsausbildung und Prüfung an einer Fortbildung für den Unter-
richt in den Klassen 5 und 6 erfolgreich teilgenommen und eine mindestens acht-
jährige Lehrtätigkeit im neuen Schulsystem (seit 1. August 1991) nachgewiesen ha-
ben.

4) Diplomlehrer und vergleichbare Lehrkräfte mit einer nach dem Recht der ehemali-
gen DDR erworbenen Lehrbefähigung für ein Fach der Klassen 5 bis 10 oder 5 bis
12, das einem Fach der Berliner Schule entspricht, Diplomlehrer und vergleichbare
Lehrkräfte mit einer nach dem Recht der ehemaligen DDR erworbenen Lehrbefähi-
gung für zwei Fächer der Klassen 5 bis 10 oder 5 bis 12, von denen nur noch ein
Fach einem Fach der Berliner Schule entspricht, sowie Lehrer für untere Klassen
mit einer zusätzlichen Ausbildung und Diplomabschluß für ein Fach der allgemein-
bildenden polytechnischen Oberschule, das einem Fach der Berliner Schule ent-
spricht.

5) Als Eingangsamt
6) Diplomlehrer für Hilfsschulen mit einer nach dem Recht der ehemaligen DDR er-

worbenen Lehrbefähigung nach einem mindestens vierjährigen Studium an der
Universität Rostock, soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13; sie erhalten eine
Amtszulage nach Anlage II.

7) Nach dem Recht der ehemaligen DDR erworbene Befähigungen als Leiter für un-
tere Klassen mit einem zusätzlichen Diplomabschluß als Lehrer für eine sonderpä-
dagogische Fachrichtung, Lehrkräfte mit nicht abgeschlossener pädagogischer
Fachschulausbildung zum Lehrer für untere Klassen mit Überleitung nach dreijähri-
ger Ausbildung zum zweijährigen Hochschulstudium an der Pädagogischen Hoch-
schule Magdeburg mit Diplomabschluß als Lehrer für eine sonderpädagogische
Fachrichtung und Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Freundschaftspionierlei-
ter/Erzieher mit einer Lehrbefähigung für die unteren Klassen für Deutsch und Ma-
thematik und ein Wahlfach mit einem zusätzlichen Diplomabschluß als Lehrer für
eine sonderpädagogische Fachrichtung.
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8) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit
einer Amtszulage nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 13

Blindenoberlehrer 1) 4)

Erster Gewerbehauptkommissar

Gesamtschulrektor

- als Fachleiter -2) 9)

Konrektor

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 als die ständige Vertreterin oder
der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule oder des
Grundschulteils einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule
mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern -2) 9)

Lehrer

- mit einer Lehrbefähigung für den berufstheoretischen Unterricht in einer beruf-
lichen Fachrichtung bei entsprechender Verwendung - 4) 6) 7) 9)

Lehrer an Sonderschulen/für Sonderpädagogik1) 4) 5) 9)

Lehrkraft mit dem Lehramt an Grundschulen9)

Sekundarschulrektor

- als Fachleiter an einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule -
2) 9)

Sonderschullehrer 8) 9)

Studienrat an einer Fachschule

- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Ausbildung und mit der Befähigung für
den höheren Dienst 9)

Studienrat im Hochschuldienst

- an einer Universität oder der Universität der Künste Berlin mit abgeschlossener
wissenschaftlicher Ausbildung -
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Taubstummenoberlehrer 1) 4)

Volkshochschulrat

- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Ausbildung und mit der Befähigung für
den höheren Dienst -

Zweiter Konrektor

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 an einer Grundschule mit mehr
als 540 Schülern2) 9)

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 als beauftragter Leiter von
Lehrgängen an Haupt- und Realschulen zum Erwerb des Haupt-, des erweiter-
ten Haupt- und des mittleren Schulabschlusses mit mehr als 90 Hörern - 2) 9)

Fußnoten
1) erhält eine Amtszulage nach Anlage II.
2) erhält eine Amtszulage nach Anlage II.
4) Als Eingangsamt.
5) Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für mindestens ein Fach der allgemeinbil-

denden polytechnischen Oberschule und einem zusätzlichen Diplomabschluß für
eine sonderpädagogische Fachrichtung nach dem Recht der ehemaligen DDR.

6) Diplomingenieurpädagogen, Diplomgewerbelehrer, Diplomhandelslehrer, Diplo-
mökonompädagogen, Diplomagrarpädagogen, Diplommedizinpädagogen, Diplom-
gartenbaupädagogen und vergleichbare Lehrkräfte mit einer nach dem Recht der
ehemaligen DDR erworbenen Lehrbefähigung.

7) Die in Fußnote 6) genannten Lehrkräfte, die nach der Ernennung zum Beamten auf
Lebenszeit mindestens zwei Jahre mit insgesamt 24 Jahreswochenstunden oder bei
gleichzeitiger Beauftragung mit den Obliegenheiten eines Schulleiters oder Schul-
leiterstellvertreters mit der Hälfte der jeweiligen Unterrichtsverpflichtung an einer
berufsbildenden Schule tätig waren und sich dort bewährt haben, können in die
Laufbahn des Studienrats übernommen werden.

8) Der erste Halbsatz der Fußnote 6) zu Besoldungsgruppe A 12 gilt entsprechend. In
diese Besoldungsgruppe können nur Lehrer eingestuft werden, die eine mindestens
achtjährige Lehrtätigkeit im neuen Schulsystem (seit 1. August 1991) nachgewie-
sen haben.

9) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit
einer Amtszulage nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 14

Erster Oberamtsanwalt

- als Abteilungsleiter -

Gesamtschulrektor
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- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule ohne Oberstufe - 1) 4)

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben -4)

Konrektor

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 12 als die ständige Vertreterin oder
der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule oder des
Grundschulteils einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule
mit mehr als 360 Schülern –4)

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 als die ständige Vertreterin oder
der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule oder des
Grundschulteils einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule
mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern -1) 4)

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 als die ständige Vertreterin oder
der ständige Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule oder des
Grundschulteils einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule
mit mehr als 360 Schülern -3) 4)

Oberstudienrat an einer Fachschule

- mit abgeschlossener wissenschaftlicher Ausbildung und mit der Befähigung für
den höheren Dienst - 4)

Oberstudienrat im Hochschuldienst

- an einer Universität oder der Universität der Künste Berlin mit abgeschlossener
wissenschaftlicher Ausbildung -

Realschulkonrektor

- als der ständige Vertreter des Leiters einer verbundenen Haupt- und Realschule
–

= mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern -4)

= mit mehr als 360 Schülern - 1) 4)

Realschulrektor

- als Leiter einer verbundenen Haupt- und Realschule
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- mit bis zu 180 Schülern -4)

- mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 1) 4)

Rektorin oder Rektor

- als Leiterin oder Leiter der schulischen Einrichtung in der Jugendstrafanstalt
Berlin –

- als Leiterin oder Leiter der schulischen Einrichtung in der Justizvollzugsanstalt
Tegel -

- als Leiter einer Grundschule

= mit bis zu 180 Schülern - 1) 4)

=mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - 3) 4)

- als Leiter des Grundschulteils einer Integrierten Sekundarschule oder Gemein-
schaftsschule mit bis zu 180 Schülern am Grundschulteil -1) 4)

- als Leiter des Grundschulteils einer Integrierten Sekundarschule oder Gemein-
schaftsschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern am Grundschulteil -3) 4)

- als Leiter von Lehrgängen an einer Volkshochschule zum Erwerb der Berufs-
bildungsreife, der Erweiterten Berufsbildungsreife und des Mittleren Schulab-
schlusses -4)

- als der ständige Vertreter des Leiters eines Schulpraktischen Seminars für Leh-
reranwärter -4)

Sekundarschulrektor

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben an einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschaftsschule 4)

Sonderschulkonrektor

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Sonderschule

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern -4)

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ mit mehr als 180 Schülern - 1) 4)

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern -4)

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit mehr als 90 Schülern - 1) 4)
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- mit einem anderen Förderschwerpunkt und angegliederten Berufsschulklassen
- 1) 4)

Sonderschulrektor

- als Leiter einer Schule

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ mit bis zu 90 Schülern -4)

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern - 2)

4)

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit bis zu 45 Schülern -4)

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern - 2) 4)

Stellvertretender Direktor einer Integrierten Sekundarschule

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Integrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe - 1) 4)

Volkshochschuloberrat

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Volkshochschule

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Senatsmitglied -

Zweiter Konrektor

- in einem Lehramt der Besoldungsgruppe A 13 an einer Grundschule mit mehr als
540 Schülern -1) 4)

Zweiter Realschulkonrektor

- an einer verbundenen Haupt- und Realschule mit mehr als 540 Schülern - 4)

Zweiter Sonderschulkonrektor

- einer Schule mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ mit mehr als 270 Schülern
- 4)

- einer Schule mit einem anderen Förderschwerpunkt mit mehr als 135 Schülern
- 4)

Fußnoten
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II.
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II.
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3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II.
4) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit

einer Amtszulage nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 15

Direktor am Botanischen Garten und Botanischen Museum und Professor

Direktor einer Integrierten Sekundarschule

- als Leiter einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule mit
Oberstufe -1)7) 8)

- als Leiter einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule ohne
Oberstufe -8)

Gesamtschuldirektor

- als Leiter einer Mittelstufe einer Gesamtschule mit Oberstufe -8)

- als Leiter einer Gesamtschule ohne Oberstufe -8)

- als Leiter einer Gesamtschule mit Oberstufe - 1) 8)

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Gesamtschule mit Oberstufe -8)

Kanzler

- der „Alice Salomon“ - Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik –

- der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ –

- der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ –

- der Kunsthochschule Berlin (Weißensee) -

Oberschulrat 2)

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Senatsmitglied -

Realschulrektor

- als Leiter einer verbundenen Haupt- und Realschule mit mehr als 360 Schülern
-8)

Rektor
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- als Leiter einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern –8)

- als Leiter des Grundschulteils einer Integrierten Sekundarschule oder Gemein-
schaftsschule mit mehr als 360 Schülern am Grundschulteil -8)

Schulrat 6)

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Senatsmitglied -

Sekundarschulrektor

- als Leiter der Mittelstufe einer Integrierten Sekundarschule oder Gemein-
schaftsschule mit Oberstufe - 7) 8)

Seminardirektor

- als Leiter eines schulpraktischen Seminars für Lehreranwärter -8)

Sonderschulrektor

- als Leiter einer Schule

- mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ mit mehr als 180 Schülern -8)

- mit einem anderen Förderschwerpunkt mit mehr als 90 Schülern -8)

- mit einem anderen Förderschwerpunkt und angegliederten Berufsschulklassen
-8)

Stellvertretender Direktor der Unfallkasse Berlin

Stellvertretender Direktor einer Integrierten Sekundarschule

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Integrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe - 7) 8)

Studiendirektor

- als der ständige Vertreter des Leiters

= einer Gesamtschule mit Oberstufe - 3) 8)

= einer Gesamtschule ohne Oberstufe -8)

= einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule mit Oberstufe -
3) 8)
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= einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe
-8)

- eines Oberstufenzentrums 3) 8)

= eines Oberstufenzentrums, zugleich Leiter einer Abteilung - 3) 8)

- an einem Oberstufenzentrum als Leiter einer Abteilung

= die einem zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasium oder einem
Oberstufengymnasium mit mindestens zwei Schultypen entspricht - 3) 8)

= mit mehr als 360 Schülern - 3) 5) 8)

= mit bis zu 360 Schülern - 5) 8)

- beim Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister –

- als Leiter der Landesstelle für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungs-
ländern-

- als Leiter eines Studienkollegs für ausländische Studierende - 3)

Studiendirektor an einer Fachschule

- zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben - 4) 8)

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Fachschule

= mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern - 5) 8)

= mit mehr als 360 Schülern - 3) 5) 8)

- als Leiter einer Fachschule

= mit bis zu 80 Schülern - 5) 8)

= mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern - 3) 5) 8)

- an einem Oberstufenzentrum als Leiter einer Fachschulabteilung

= mit mehr als 360 Schüler - 3)5) 8)

= mit bis zu 360 Schülern - 5) 8)

Volkshochschuldirektor

- als Leiter einer Volkshochschule –
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- bei dem für das Schulwesen zuständigen Senatsmitglied -

Fußnoten
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II.
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II.
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage II.
4) Höchstens 30 v. H. der Gesamtzahl der planmäßigen Beamten in der Laufbahn der

Studienräte an einer Fachschule.
5) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeit-

unterricht als einer.
6) Als Eingangsamt.
7) Es handelt sich auch dann um eine Integrierte Sekundarschule oder Gemeinschafts-

schule mit Oberstufe, wenn an der Schule eine Oberstufe im Verbund mit einer an-
deren Schule oder mehreren anderen Schulen eingerichtet ist.

8) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit
einer Amtszulage nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 16

Kanzler

- der Hochschule für Wirtschaft und Recht -

Leitender Direktor des Botanischen Gartens und Botanischen Museums und Professor

Oberschulrat

- bei dem für das Schulwesen zuständigen Senatsmitglied -

Oberstudiendirektor

- als Leiter

= des allgemeinbildenden Unterrichts an der Polizeischule –

= einer Gesamtschule mit Oberstufe 2)-

= einer Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule mit Oberstufe -
2)

= eines Oberstufenzentrums -2)

= eines Schulpraktischen Seminars für Lehramtsanwärter des höheren Dienstes
–2)
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- beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister -

Oberstudiendirektor an einer Fachschule

- als Leiter einer Fachschule mit mehr als 360 Schülern -  1) 2)

Fußnoten
1) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeit-

unterricht als einer.
2) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit

einer Amtszulage nach Anlage II ausgestattet sein.

2. Die Amtszulagen gemäß Anlage II betragen für die Besoldungsgruppen

A 11 Fußnote 6
A 12 Fußnote 8
A 13 Fußnote 9
A 14 Fußnote 4
A 15 Fußnote 8

jeweils 300 Euro

und für die Besoldungsgruppe

A 16 Fußnote 2

250 Euro.

§ 2
Bekanntmachung der Beträge

Die für Besoldungsrecht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die Anlage II mit den
in § 1 unter Nummer 2 neufestgelegten Amtszulagen im Gesetz- und Verordnungsblatt für
Berlin bekannt zu machen.

Artikel 2

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin

§ 1

Änderung der Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für
Berlin
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Das Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1 Num-
mer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 453) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) werden die Amtsbezeichnungen in
den Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 der Bundesbesoldungsordnung A, wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe A 13 11)

Akademischer Rat

- als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule -

Arzt1)

Erster Kriminalhauptkommissar

Erster Polizeihauptkommissar

Kanzler Erster Klasse 2) 3)

Konservator

Konsul

Kustos

Landesanwalt1)

Legationsrat

Oberamtsanwalt12)

Oberamtsrat13)

Oberrechnungsrat

- als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof -

Pfarrer1)

Rat

Seehauptkapitän2) 4)

Fachschuloberlehrer - im Bundesdienst -5) 6) 10)

Hauptlehrer

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
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- als Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 80 bis
zu 180 Schülern -

Konrektor

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und
Hauptschule mit mehr als 360 Schülern -

- als der ständige Vertreter des Leiters einer Hauptschule mit Realschul- oder Aufbauzug oder
mit einer schulformunabhängigen Orientierungsstufe mit mehr als 180 Schülern -7)

Lehrer

- mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in zwei Fächern, wenn sich die Lehrbefähigung auf
Haupt- und Realschulen oder Gymnasien erstreckt, bei einer dieser Befähigung entsprechen-
den Verwendung -10) 16)

- mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in zwei Fächern -8) 22)

- mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen in Niedersachsen
bei überwiegender Verwendung in der Sekundarstufe I -20)

- mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspre-
chenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen bei überwiegender
Verwendung im Bereich der Sekundarstufe I -20)

- mit der Befähigung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen, an Mittelschulen in Sach-
sen, an Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt oder an Regelschulen in Thüringen bei einer
entsprechenden Verwendung -17) 18)

- mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung -14)

--mit der Lehramtsbefähigung für die Primarstufe und die Sekundarstufe I bei überwiegender
Verwendung in der Sekundarstufe I -20)

-- mit der Lehramtsbefähigung für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II bei entspre-
chender Verwendung -19) 20)

Realschullehrer

- mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entspre-
chenden Verwendung -10)

Rektor

- einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern -7)

Studienrat
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- im höheren Dienst des Bundes -9)

-- mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen bei einer
der jeweiligen Befähigung entsprechenden Verwendung - 22)

-- mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen bei Verwendung
am Gymnasium oder an einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe -21) 22)

-- mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung -

-- mit der Lehramtsbefähigung für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II bei Verwen-
dung an beruflichen Schulen oder an Schulen mit dem Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife -21)

Stabshauptmann15)

Stabskapitänleutnant15)

Major

Korvettenkapitän

Stabsapotheker

Stabsarzt

Stabsveterinär

Fußnoten
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12.
3) Im Auswärtigen Dienst.
4) Im Bundesbereich.
5) Mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen.
6) Erhält als der ständige Vertreter eines Fachschuldirektors oder als Fachvorsteher eine

Amtszulage nach Anlage IX.
7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.
8) Gilt nur für Lehrer, deren Ausbildung vor dem 1. August 1973 geregelt war.
9) Mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder beruflichen Schulen.
10) Als Eingangsamt.
11) Für Beamte des gehobenen technischen Dienstes können für Funktionen, die sich von de-

nen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu
20 v.H. der für technische Beamte ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit
einer Amtszulage nach Anlage IX ausgestattet werden.

12) Für Funktionen eines Amtsanwalts bei einer Staatsanwaltschaft, die sich von denen der
Besoldungsgruppe A 13 abheben, können nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu
20 v.H. der Stellen für Oberamtsanwälte mit einer Amtszulage nach Anlage IX ausgestat-
tet werden.
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e43984?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e43997?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44001?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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13) Für Beamte der Rechtspflegerlaufbahn können für Funktionen der Rechtspfleger bei Ge-
richten, Notariaten und Staatsanwaltschaften, die sich von denen der Besoldungsgruppe
A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 20 v.H. der für Rechtspfle-
ger ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage
IX ausgestattet werden.

14) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v.H. der Stellen für stufenbezogen ausgebildete plan-
mäßige "Lehrer" in der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10), davon an Hauptschulen
höchstens 10 v.H. der für diese Beamten an Hauptschulen vorhandenen Stellen, ausge-
wiesen werden. Dem Amtsinhaber kann bei Übertragung der Funktion des Schulleiters,
des ständigen Vertreters des Schulleiters oder des Zweiten Konrektors die entsprechende
Amtsbezeichnung verliehen werden.

15) Für Funktionen in der Laufbahn der Offiziere des militärfachlichen Dienstes nach Maß-
gabe sachgerechter Bewertung für bis zu 3 v.H. der Gesamtzahl der für Offiziere in dieser
Laufbahn ausgebrachten Planstellen.

16) Gilt nur für Lehrer in Hessen mit der Befähigung für das Lehramt an Hauptschulen und
Realschulen nach dem hessischen Gesetz über das Lehramt an öffentlichen Schulen in
der jeweils geltenden Fassung sowie für Lehrer an Gymnasien, deren Ausbildung vor
dem 1. Juli 1975 geregelt war.

17) Lehrer an Regelschulen in Thüringen führen die Amtsbezeichnung Regelschullehrer, an
Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt die Amtsbezeichnung Sekundarschullehrer.

18) Für dieses Amt dürfen höchstens 35 v. H. der Planstellen für die genannten Lehrer, davon
im Hauptschulbereich oder in entsprechenden schulischen Bildungsgängen höchstens 10
v. H. der dort für diese Lehrer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen werden.

19) Soweit nicht in dem Amt des Studienrats.
20) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der Planstellen für die genannten Lehrer, davon

im Hauptschulbereich oder in entsprechenden schulischen Bildungsgängen höchstens 10
v. H. der dort für diese Lehrer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen werden.

Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der Planstellen für die genannten Lehrer, davon im
Hauptschulbereich oder in entsprechenden schulischen Bildungsgängen höchstens 10 v.
H. der dort für diese Lehrer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen werden.

Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der Planstellen für die genannten Lehrer, davon im
Hauptschulbereich oder in entsprechenden schulischen Bildungsgängen höchstens 10 v.
H. der dort für diese Lehrer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen werden.

Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der Planstellen für die genannten Lehrer, davon im
Hauptschulbereich oder in entsprechenden schulischen Bildungsgängen höchstens 10 v.
H. der dort für diese Lehrer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen werden.

21) Für dieses Amt dürfen höchstens 33 v. H. der Planstellen für die Sekundarstufe I an Ge-
samtschulen ausgewiesen werden.

22) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit einer
Amtszulage nach Anlage IX ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe A 14

Akademischer Oberrat

- als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule -

Arzt1)

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44037?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44206?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44154?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44267?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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Chefarzt2)

Konsul Erster Klasse

Landesanwalt1)

Legationsrat Erster Klasse3)

Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur für Arbeit4)

Oberarzt4)

Oberkonservator

Oberkustos

Oberrat

Pfarrer1)

Fachschuldirektor

- als Leiter einer Bundeswehrfachschule mit Lehrgängen, die zu einem Abschluss führen, der
dem der Realschule entspricht -5)

Fachschuloberlehrer

- als der ständige Vertreter des Direktors einer Fachschule als Leiter einer Fachschule des
Bundes mit beruflichem Unterricht mit bis zu 360 Unterrichtsteilnehmern -6) 7)

--als Stufenleiter Sekundarstufe I bei einer Bundeswehrfachschule -6)

Konrektor

-als der ständige Vertreter des Leiters einer selbständigen schulformunabhängigen Orientie-
rungsstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern -

--als der ständige Vertreter des Leiters einer selbständigen schulformunabhängigen Orientie-
rungsstufe mit mehr als 360 Schülern -5)

Oberstudienrat

-im höheren Dienst des Bundes -8)

--mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen bei einer
der jeweiligen Befähigung entsprechenden Verwendung - 10)

--mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen bei Verwendung am
Gymnasium oder an einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe -9) 10)
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--mit der Lehramtsbefähigung für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II bei Verwen-
dung an beruflichen Schulen oder an Schulen mit dem Bildungsgang zum Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife -9)

--mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung -
Realschulkonrektor

-als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern -

--als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern -5)

Realschulrektor

-einer Realschule mit bis zu 180 Schülern -

--einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern -5)

Regierungsschulrat

-als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht auf Bezirksebene -

--im Schulaufsichtsdienst -

Rektor

-einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 360 Schülern -

--einer Hauptschule mit Realschul- oder Aufbauzug oder mit einer schulformunabhängigen
Orientierungsstufe mit mehr als 180 Schülern -

--einer selbständigen schulformunabhängigen Orientierungsstufe mit bis zu 180 Schülern -

--einer selbständigen schulformunabhängigen Orientierungsstufe mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern -5)

Schulrat

-als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene -5)

Zweiter Konrektor

-einer selbständigen schulformunabhängigen Orientierungsstufe mit mehr als 540 Schülern -
Zweiter Realschulkonrektor

-einer Realschule mit mehr als 540 Schülern -
Oberstleutnant4)

Fregattenkapitän4)

Oberstabsapotheker
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Oberstabsarzt

Oberstabsveterinär

Fußnoten
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, A 16.
3) Führt während der Verwendung als Leiter einer Botschaft oder Gesandtschaft die Amtsbe-

zeichnung "Botschafter" oder "Gesandter".
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.
6) Mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen.
7) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht

als einer.
8) Mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder beruflichen Schulen.
9) Durch die Inanspruchnahme dieses Amtes darf die Zahl der Planstellen gemäß Fußnote 21)

zur Besoldungsgruppe A 13 nicht überschritten werden.
10) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit einer

Amtszulage nach Anlage IX ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe A 15

Akademischer Direktor

- als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule -

Botschafter1)

Botschaftsrat

Bundesbankdirektor2)

Chefarzt3)

Dekan4)

Direktor

Generalkonsul5)

Gesandter11)

Hauptkonservator

Hauptkustos

Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur für Arbeit6)

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44602?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44609?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44633?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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Museumsdirektor und Professor

Oberarzt6)

Oberlandesanwalt4)

Vorsitzendes Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur für Arbeit 4)

Vortragender Legationsrat

Direktor einer Fachschule

-als Leiter einer Fachschule des Bundes mit beruflichem Unterricht mit bis zu 360 Unter-
richtsteilnehmern -7) 8)

Realschulrektor

-einer Realschule mit mehr als 360 Schülern -

Regierungsschuldirektor

-als Dezernent (Referent) im Schulaufsichtsdienst des Bundes -

--als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht auf Bezirksebene -

Rektor

-einer selbständigen schulformunabhängigen Orientierungsstufe mit mehr als 360 Schülern -

Schulamtsdirektor

-als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene -

Studiendirektor

-als Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiter oder Seminarlehrer an Studienseminaren
oder Seminarschulen oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben -9) 12)

--als der ständige Vertreter des Leiters

einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern,8) 12)

einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern,7) 8) 12)

eines Gymnasiums im Aufbau mit

mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt,7) 12)

mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen,7) 12)
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mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 7) 8) 12)

eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums, 12)

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern, 12)

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern,7) 12)

eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums, 12)

eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums oder eines Oberstufen-
gymnasiums mit   mindestens zwei Schultypen7) -12)

als Leiter

einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schülern,8) 12)

einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern,7) 8) 12)

eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums,7) 12)

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern,7) 12)

eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums7) -12)

--im höheren Dienst des Bundes

als der ständige Vertreter des Leiters einer Fachschule mit beruflichem Unterricht
mit mehr als 360 Unterrichtsteilnehmern,7) 8)

zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben -9)

Oberstleutnant6) 10)

Fregattenkapitän6) 10)

Oberfeldapotheker

Flottillenapotheker

Oberfeldarzt

Flottillenarzt

Oberfeldveterinär

Fußnoten
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 3, B 6, B 9.

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45192?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 3, B 5, B 6, B 9.
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 16.
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16.
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 3, B 6.
6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.
8) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht

als einer.
9) Höchstens 30 v.H. der Gesamtzahl der planmäßigen Beamten in der Laufbahn der Studien-

räte.
10) Auf herausgehobenen Dienstposten.
11) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 3, B 6.
12) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit einer

Amtszulage nach Anlage IX ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe A 16

Abteilungsdirektor

Abteilungspräsident

Botschafter1)

Botschaftsrat Erster Klasse

Bundesbankdirektor2)

Chefarzt3)

Dekan4) 5)

Direktor der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

Direktor des Geheimen Staatsarchivs der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Direktor des Ibero-Amerikanischen Instituts der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Direktor des Staatlichen Instituts für Musikforschung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Direktor einer Wehrtechnischen Dienststelle6)

Finanzpräsident7)

Generalkonsul8)

Gesandter9)

Landeskonservator

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45202?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45209?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45281?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45288?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45343?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45546?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45232?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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Leitender Akademischer Direktor

-als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule -10)

Leitender Direktor13)

Ministerialrat

-bei einer obersten Bundesbehörde und beim Bundeseisenbahnvermögen -7)

-bei einer obersten Landesbehörde (ausgenommen Stadtstaaten) -11)

Mitglied der Geschäftsführung einer Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit7)

Museumsdirektor und Professor

Oberlandesanwalt5)

Senatsrat

-in Berlin und Bremen bei einer obersten Landesbehörde -11)

Vorsitzendes Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur für Arbeit5)

Vortragender Legationsrat Erster Klasse7)

Kanzler einer Universität der Bundeswehr14)

Leitender Regierungsschuldirektor

-als Dezernent (Referent) im Schulaufsichtsdienst des Bundes -

-als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht auf Bezirksebene -

Leitender Schulamtsdirektor

-als leitender Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene, dem mindestens sechs weitere Schulauf-
sichtsbeamte unterstellt sind -

-als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene, dem ausschließlich die Aufsicht über Gymnasien,
Gesamtschulen mit Oberstufe oder berufliche Schulen obliegt -

Oberstudiendirektor

als Leiter

einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern, 12) 15)
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eines Gymnasiums im Aufbau mit

mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 15)

mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 15)

mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 15)

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern, 15)

eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums oder eines Oberstufengymna-
siums mit mindestens zwei Schultypen -15)

- im höheren Dienst des Bundes als Leiter einer Fachschule mit beruflichem Unterricht mit
mehr als 360 Unterrichtsteilnehmern -12) 15)

Oberst7)

Kapitän zur See7)

Oberstapotheker7)

Flottenapotheker7)

Oberstarzt7)

Flottenarzt7)

Oberstveterinär7)

Fußnoten
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, B 3, B 6, B 9.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, B 3, B 5, B 6, B 9.
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15.
4) Im Bundesbereich.
5) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 3, B 4.
7) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2, B 3.
8) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, B 3, B 6.
9) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, B 3, B 6.
10) Nur in Stellen von besonderer Bedeutung.
11) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2, B 3.
12) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunter-

richt als einer.
13) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2.
14) Wenn der Amtsinhaber nicht Professor im Sinne des § 32 Satz 1 ist und soweit nicht in

den Besoldungsgruppen W 2, W 3.
15) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit einer

Amtszulage nach Anlage IX ausgestattet sein.
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45873?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e45879?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e46007?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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2. Die Amtszulagen gemäß Anlage IX betragen für Besoldungsgruppen

A 13 Fußnote 22
A 14 Fußnote 10
A 15 Fußnote 12

jeweils 300 Euro

und für die Besoldungsgruppe

A 16 Fußnote 15

250 Euro.

§ 2

Bekanntmachung der Beträge

Die für Besoldungsrecht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die Anlage IX mit den
in § 1 unter Nummer 2 neufestgelegten Amtszulagen im Gesetz- und Verordnungsblatt für
Berlin bekannt zu machen.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt
für Berlin in Kraft.

Begründung:

Zu Artikel 1

Die Änderung ermöglicht die Zahlung einer Zulage.

Zu Artikel 2

Die Änderung ermöglicht die Zahlung einer Zulage.

Zu Artikel 3

Die Regelung bestimmt das Inkrafttreten.
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Berlin, den 29.11.2022

Saleh          Hopp
und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der SPD

Gebel  Graf  Krüger
und die übrigen Mitglieder der Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen

Helm  Schatz  Brychcy
und die übrigen Mitglieder der Fraktion

Die Linke
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Synopse

Aktuelle Fassung Fassung der Koalitionsfraktionen

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
Das Landesbesoldungsgesetz vom 9. April
1996 (GVBl. 1996, 160), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 27.09.2021 (GVBl.
S. 1117) geändert wurde, wird wie folgt geän-
dert:

1. In der Anlage I (Landesbesoldungsord-
nungen –A und B-) werden die Amtsbe-
zeichnungen in den Besoldungsgruppen
A 11 bis A 16 in der Landesbesoldungs-
ordnung A wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe 11

Fachlehrer

- mit der staatlichen Prüfung als
Augenoptiker mit mindestens
dreijähriger Dienstzeit als Fach-
lehrer in der Besoldungsgruppe
A 10 –

- mit einem Diplom als Sportleh-
rer nach einem sechssemestrigen
Hochschulstudium - 1)

- zur Koordinierung schulfachli-
cher Aufgaben, zur Fachbera-
tung der Schulaufsicht oder zur
Verwendung in der Aus- und
Fortbildung der Fachlehrer je-
weils nach mindestens dreijähri-
ger Dienstzeit als Fachlehrer in
der Besoldungsgruppe A 10 - 2)

5)

Gewerbehauptkommissar,

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
Das Landesbesoldungsgesetz vom 9. April
1996 (GVBl. 1996, 160), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 27.09.2021 (GVBl.
S. 1117) geändert wurde, wird wie folgt geän-
dert:

1. In der Anlage I (Landesbesoldungsord-
nungen –A und B-) werden die Amtsbe-
zeichnungen in den Besoldungsgruppen
A 11 bis A 16 in der Landesbesoldungs-
ordnung A wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe 11

Fachlehrer

- mit der staatlichen Prüfung als
Augenoptiker mit mindestens
dreijähriger Dienstzeit als Fach-
lehrer in der Besoldungsgruppe
A 10 –

- mit einem Diplom als Sportleh-
rer nach einem sechssemestrigen
Hochschulstudium - 1) 6)

- zur Koordinierung schulfachli-
cher Aufgaben, zur Fachbera-
tung der Schulaufsicht oder zur
Verwendung in der Aus- und
Fortbildung der Fachlehrer je-
weils nach mindestens dreijähri-
ger Dienstzeit als Fachlehrer in
der Besoldungsgruppe A 10 - 2)

5) 6)

Gewerbehauptkommissar,
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soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 12

Lehrer

- als Lehrer für untere Klassen im Un-
terricht der Klassen 1 bis 4 an allge-
meinbildenden Schulen - 1) 3) 4)

Fußnoten
1) Als Eingangsamt
2) Höchstens 30 v. H. der Planstellen

für Fachlehrer in der Besoldungs-
gruppe A 10; an Lehranstalten für
technische Assistenten in der Medi-
zin jedoch mindestens vier Planstel-
len.

3) Mit abgeschlossener pädagogischer
Fachschulausbildung als Lehrer für
untere Klassen oder als Freund-
schaftspionierleiter/Erzieher mit ei-
ner Ergänzungsausbildung und Prü-
fung in den entsprechenden Fächern
des Lehrers für untere Klassen nach
dem Recht der ehemaligen DDR.

4) Soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 12

5) Jeweils ein Fachlehrer an jeder Lehr-
anstalt für technische Assistenten in
der Medizin erhält eine Amtszulage
nach Anlage II

Besoldungsgruppe 12

Fachlehrer

- mit einem Diplom als Sportleh-
rer nach einem sechssemestrigen

soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 12

Lehrer

- als Lehrer für untere Klassen im Un-
terricht der Klassen 1 bis 4 an allge-
meinbildenden Schulen - 1) 3) 4) 6)

Fußnoten
1) Als Eingangsamt
2) Höchstens 30 v. H. der Planstellen

für Fachlehrer in der Besoldungs-
gruppe A 10; an Lehranstalten für
technische Assistenten in der Medi-
zin jedoch mindestens vier Planstel-
len.

3) Mit abgeschlossener pädagogischer
Fachschulausbildung als Lehrer für
untere Klassen oder als Freund-
schaftspionierleiter/Erzieher mit ei-
ner Ergänzungsausbildung und Prü-
fung in den entsprechenden Fächern
des Lehrers für untere Klassen nach
dem Recht der ehemaligen DDR.

4) Soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 12

5) Jeweils ein Fachlehrer an jeder Lehr-
anstalt für technische Assistenten in
der Medizin erhält eine Amtszulage
nach Anlage II

6) Nach Maßgabe des Haushaltsplans
können Planstellen ab dem 1. Feb-
ruar 2023 mit einer Amtszulage
nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 12

Fachlehrer

- mit einem Diplom als Sportleh-
rer nach einem sechssemestrigen
Hochschulstudium zur Koordi-
nierung schulfachlicher Aufga-
ben - 1) 8)
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Hochschulstudium zur Koordi-
nierung schulfachlicher Aufga-
ben - 1)

Gewerbehauptkommissar,

soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 11

Lehrer

- als Lehrer für untere Klassen im
Unterricht der Klassen 1 bis 4 an
allgemeinbildenden Schulen -3)

- mit einer Lehrbefähigung für ein
Fach der Klassen 5 bis 10 oder 5
bis 12 - 4) 5)

Sonderschullehrer 5) 6) 7)

Zweiter Konrektor

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 12 als beauftrag-
ter Leiter von Lehrgängen an
Haupt- und Realschulen zum Er-
werb des Haupt-, des erweiterten
Haupt- und des mittleren Schul-
abschlusses mit mehr als 90 Hö-
rern -2)

Fußnoten
1) Eine Stelle in jedem Bezirk
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
3) Fußnote 4 zu Besoldungsgruppe A

11 gilt entsprechend. In diese Besol-
dungsgruppe können nur Lehrer ein-
gestuft werden, die nach Abschluß
der Fachschulausbildung oder einer
Ergänzungsausbildung und Prüfung
an einer Fortbildung für den Unter-
richt in den Klassen 5 und 6 erfolg-
reich teilgenommen und eine min-
destens achtjährige Lehrtätigkeit im
neuen Schulsystem (seit 1. August
1991) nachgewiesen haben.

Gewerbehauptkommissar,

soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 11

Lehrer

- als Lehrer für untere Klassen im
Unterricht der Klassen 1 bis 4 an
allgemeinbildenden Schulen -3)
8)

- mit einer Lehrbefähigung für ein
Fach der Klassen 5 bis 10 oder 5
bis 12 - 4) 5) 8)

Sonderschullehrer 5) 6) 7) 8)

Zweiter Konrektor

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 12 als beauftrag-
ter Leiter von Lehrgängen an
Haupt- und Realschulen zum Er-
werb des Haupt-, des erweiterten
Haupt- und des mittleren Schul-
abschlusses mit mehr als 90 Hö-
rern -2) 8)

Fußnoten
1) Eine Stelle in jedem Bezirk
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
3) Fußnote 4 zu Besoldungsgruppe A

11 gilt entsprechend. In diese Besol-
dungsgruppe können nur Lehrer ein-
gestuft werden, die nach Abschluß
der Fachschulausbildung oder einer
Ergänzungsausbildung und Prüfung
an einer Fortbildung für den Unter-
richt in den Klassen 5 und 6 erfolg-
reich teilgenommen und eine min-
destens achtjährige Lehrtätigkeit im
neuen Schulsystem (seit 1. August
1991) nachgewiesen haben.

4) Diplomlehrer und vergleichbare
Lehrkräfte mit einer nach dem Recht
der ehemaligen DDR erworbenen
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4) Diplomlehrer und vergleichbare
Lehrkräfte mit einer nach dem Recht
der ehemaligen DDR erworbenen
Lehrbefähigung für ein Fach der
Klassen 5 bis 10 oder 5 bis 12, das
einem Fach der Berliner Schule ent-
spricht, Diplomlehrer und vergleich-
bare Lehrkräfte mit einer nach dem
Recht der ehemaligen DDR erworbe-
nen Lehrbefähigung für zwei Fächer
der Klassen 5 bis 10 oder 5 bis 12,
von denen nur noch ein Fach einem
Fach der Berliner Schule entspricht,
sowie Lehrer für untere Klassen mit
einer zusätzlichen Ausbildung und
Diplomabschluß für ein Fach der all-
gemeinbildenden polytechnischen
Oberschule, das einem Fach der Ber-
liner Schule entspricht.

5) Als Eingangsamt
6) Diplomlehrer für Hilfsschulen mit ei-

ner nach dem Recht der ehemaligen
DDR erworbenen Lehrbefähigung
nach einem mindestens vierjährigen
Studium an der Universität Rostock,
soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 13; sie erhalten eine Amts-
zulage nach Anlage II.

7) Nach dem Recht der ehemaligen
DDR erworbene Befähigungen als
Leiter für untere Klassen mit einem
zusätzlichen Diplomabschluß als
Lehrer für eine sonderpädagogische
Fachrichtung, Lehrkräfte mit nicht
abgeschlossener pädagogischer
Fachschulausbildung zum Lehrer für
untere Klassen mit Überleitung nach
dreijähriger Ausbildung zum zwei-
jährigen Hochschulstudium an der
Pädagogischen Hochschule Magde-
burg mit Diplomabschluß als Lehrer
für eine sonderpädagogische Fach-
richtung und Lehrkräfte mit einer
Ausbildung als Freundschaftspio-
nierleiter/Erzieher mit einer Lehrbe-
fähigung für die unteren Klassen für
Deutsch und Mathematik und ein
Wahlfach mit einem zusätzlichen

Lehrbefähigung für ein Fach der
Klassen 5 bis 10 oder 5 bis 12, das
einem Fach der Berliner Schule ent-
spricht, Diplomlehrer und vergleich-
bare Lehrkräfte mit einer nach dem
Recht der ehemaligen DDR erworbe-
nen Lehrbefähigung für zwei Fächer
der Klassen 5 bis 10 oder 5 bis 12,
von denen nur noch ein Fach einem
Fach der Berliner Schule entspricht,
sowie Lehrer für untere Klassen mit
einer zusätzlichen Ausbildung und
Diplomabschluß für ein Fach der all-
gemeinbildenden polytechnischen
Oberschule, das einem Fach der Ber-
liner Schule entspricht.

5) Als Eingangsamt
6) Diplomlehrer für Hilfsschulen mit ei-

ner nach dem Recht der ehemaligen
DDR erworbenen Lehrbefähigung
nach einem mindestens vierjährigen
Studium an der Universität Rostock,
soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 13; sie erhalten eine Amts-
zulage nach Anlage II.

7) Nach dem Recht der ehemaligen
DDR erworbene Befähigungen als
Leiter für untere Klassen mit einem
zusätzlichen Diplomabschluß als
Lehrer für eine sonderpädagogische
Fachrichtung, Lehrkräfte mit nicht
abgeschlossener pädagogischer
Fachschulausbildung zum Lehrer für
untere Klassen mit Überleitung nach
dreijähriger Ausbildung zum zwei-
jährigen Hochschulstudium an der
Pädagogischen Hochschule Magde-
burg mit Diplomabschluß als Lehrer
für eine sonderpädagogische Fach-
richtung und Lehrkräfte mit einer
Ausbildung als Freundschaftspio-
nierleiter/Erzieher mit einer Lehrbe-
fähigung für die unteren Klassen für
Deutsch und Mathematik und ein
Wahlfach mit einem zusätzlichen
Diplomabschluß als Lehrer für eine
sonderpädagogische Fachrichtung.



Abgeordnetenhaus von Berlin
19. Wahlperiode

Seite 32 Drucksache 19/0717

Diplomabschluß als Lehrer für eine
sonderpädagogische Fachrichtung.

Besoldungsgruppe 13

Blindenoberlehrer 1) 4)

Erster Gewerbehauptkommissar

Gesamtschulrektor

als Fachleiter -2)

Konrektor

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 12 als die stän-
dige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder
des Leiters einer Grundschule o-
der des Grundschulteils einer In-
tegrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule mit mehr
als 180 bis zu 360 Schülern -2)

Lehrer

- mit einer Lehrbefähigung für
den berufstheoretischen Unter-
richt in einer beruflichen Fach-
richtung bei entsprechender Ver-
wendung - 4) 6) 7)

Lehrer an Sonderschulen/für Sonderpä-
dagogik1) 4) 5)

Lehrkraft mit dem Lehramt an Grund-
schulen

Sekundarschulrektor

8) Nach Maßgabe des Haushaltsplans
können Planstellen ab dem 1. Feb-
ruar 2023 mit einer Amtszulage
nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 13

Blindenoberlehrer 1) 4) 9)

Erster Gewerbehauptkommissar

Gesamtschulrektor

als Fachleiter -2) 9)

Konrektor

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 12 als die stän-
dige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder
des Leiters einer Grundschule o-
der des Grundschulteils einer In-
tegrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule mit mehr
als 180 bis zu 360 Schülern -2) 9)

Lehrer

- mit einer Lehrbefähigung für
den berufstheoretischen Unter-
richt in einer beruflichen Fach-
richtung bei entsprechender Ver-
wendung - 4) 6) 7) 9)

Lehrer an Sonderschulen/für Sonderpä-
dagogik1) 4) 5) 9)

Lehrkraft mit dem Lehramt an Grund-
schulen9)

Sekundarschulrektor
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- als Fachleiter an einer Integrier-
ten Sekundarschule oder Ge-
meinschaftsschule -2)

Sonderschullehrer 8)

Studienrat an einer Fachschule

- mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Ausbildung und mit
der Befähigung für den höheren
Dienst

Studienrat im Hochschuldienst

- an einer Universität oder der
Universität der Künste Berlin
mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Ausbildung -

Taubstummenoberlehrer 1) 4)

Volkshochschulrat
- mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Ausbildung und mit der Befähi-
gung für den höheren Dienst -

Zweiter Konrektor

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 12 an einer
Grundschule mit mehr als 540
Schülern2)

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 13 als beauftrag-
ter Leiter von Lehrgängen an
Haupt- und Realschulen zum Er-
werb des Haupt-, des erweiterten
Haupt- und des mittleren Schul-
abschlusses mit mehr als 90 Hö-
rern - 2)

Fußnoten
1) erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
2) erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.

- als Fachleiter an einer Integrier-
ten Sekundarschule oder Ge-
meinschaftsschule -2) 9)

Sonderschullehrer 8) 9)

Studienrat an einer Fachschule

- mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Ausbildung und mit
der Befähigung für den höheren
Dienst 9)

Studienrat im Hochschuldienst

- an einer Universität oder der
Universität der Künste Berlin
mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Ausbildung -

Taubstummenoberlehrer 1) 4) 9)

Volkshochschulrat
- mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Ausbildung und mit der Befähi-
gung für den höheren Dienst -

Zweiter Konrektor

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 12 an einer
Grundschule mit mehr als 540
Schülern2) 9)

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 13 als beauftrag-
ter Leiter von Lehrgängen an
Haupt- und Realschulen zum Er-
werb des Haupt-, des erweiterten
Haupt- und des mittleren Schul-
abschlusses mit mehr als 90 Hö-
rern - 2) 9)

Fußnoten
1) erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
2) erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
4) Als Eingangsamt.
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4) Als Eingangsamt.
5) Diplomlehrer mit einer Lehrbefähi-

gung für mindestens ein Fach der all-
gemeinbildenden polytechnischen
Oberschule und einem zusätzlichen
Diplomabschluß für eine sonderpä-
dagogische Fachrichtung nach dem
Recht der ehemaligen DDR.

6) Diplomingenieurpädagogen, Diplom-
gewerbelehrer, Diplomhandelslehrer,
Diplomökonompädagogen, Diplo-
magrarpädagogen, Diplommedizin-
pädagogen, Diplomgartenbaupäda-
gogen und vergleichbare Lehrkräfte
mit einer nach dem Recht der ehema-
ligen DDR erworbenen Lehrbefähi-
gung.

7) Die in Fußnote 6) genannten Lehr-
kräfte, die nach der Ernennung zum
Beamten auf Lebenszeit mindestens
zwei Jahre mit insgesamt 24 Jahres-
wochenstunden oder bei gleichzeiti-
ger Beauftragung mit den Obliegen-
heiten eines Schulleiters oder Schul-
leiterstellvertreters mit der Hälfte der
jeweiligen Unterrichtsverpflichtung
an einer berufsbildenden Schule tätig
waren und sich dort bewährt haben,
können in die Laufbahn des Studien-
rats übernommen werden.

8) Der erste Halbsatz der Fußnote 6) zu
Besoldungsgruppe A 12 gilt entspre-
chend. In diese Besoldungsgruppe
können nur Lehrer eingestuft wer-
den, die eine mindestens achtjährige
Lehrtätigkeit im neuen Schulsystem
(seit 1. August 1991) nachgewiesen
haben.

Besoldungsgruppe 14

5) Diplomlehrer mit einer Lehrbefähi-
gung für mindestens ein Fach der all-
gemeinbildenden polytechnischen
Oberschule und einem zusätzlichen
Diplomabschluß für eine sonderpä-
dagogische Fachrichtung nach dem
Recht der ehemaligen DDR.

6) Diplomingenieurpädagogen, Diplom-
gewerbelehrer, Diplomhandelslehrer,
Diplomökonompädagogen, Diplo-
magrarpädagogen, Diplommedizin-
pädagogen, Diplomgartenbaupäda-
gogen und vergleichbare Lehrkräfte
mit einer nach dem Recht der ehema-
ligen DDR erworbenen Lehrbefähi-
gung.

7) Die in Fußnote 6) genannten Lehr-
kräfte, die nach der Ernennung zum
Beamten auf Lebenszeit mindestens
zwei Jahre mit insgesamt 24 Jahres-
wochenstunden oder bei gleichzeiti-
ger Beauftragung mit den Obliegen-
heiten eines Schulleiters oder Schul-
leiterstellvertreters mit der Hälfte der
jeweiligen Unterrichtsverpflichtung
an einer berufsbildenden Schule tätig
waren und sich dort bewährt haben,
können in die Laufbahn des Studien-
rats übernommen werden.

8) Der erste Halbsatz der Fußnote 6) zu
Besoldungsgruppe A 12 gilt entspre-
chend. In diese Besoldungsgruppe
können nur Lehrer eingestuft wer-
den, die eine mindestens achtjährige
Lehrtätigkeit im neuen Schulsystem
(seit 1. August 1991) nachgewiesen
haben.

9) Nach Maßgabe des Haushaltsplans
können Planstellen ab dem 1. Feb-
ruar 2023 mit einer Amtszulage
nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 14

Erster Oberamtsanwalt
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Erster Oberamtsanwalt

- als Abteilungsleiter -

Gesamtschulrektor

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Gesamtschule ohne
Oberstufe - 1)

- zur Koordinierung schulfachli-
cher Aufgaben –

Konrektor

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 12 als die stän-
dige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder
des Leiters einer Grundschule o-
der des Grundschulteils einer In-
tegrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule mit mehr
als 360 Schülern –

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 13 als die stän-
dige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder
des Leiters einer Grundschule o-
der des Grundschulteils einer In-
tegrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule mit mehr
als 180 bis zu 360 Schülern -1)

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 13 als die stän-
dige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder
des Leiters einer Grundschule o-
der des Grundschulteils einer In-
tegrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule mit mehr
als 360 Schülern -3)

Oberstudienrat an einer Fachschule

- als Abteilungsleiter -

Gesamtschulrektor

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Gesamtschule ohne
Oberstufe - 1) 4)

- zur Koordinierung schulfachli-
cher Aufgaben -4)

Konrektor

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 12 als die stän-
dige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder
des Leiters einer Grundschule o-
der des Grundschulteils einer In-
tegrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule mit mehr
als 360 Schülern –4)

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 13 als die stän-
dige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder
des Leiters einer Grundschule o-
der des Grundschulteils einer In-
tegrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule mit mehr
als 180 bis zu 360 Schülern -1) 4)

- in einem Lehramt der Besol-
dungsgruppe A 13 als die stän-
dige Vertreterin oder der stän-
dige Vertreter der Leiterin oder
des Leiters einer Grundschule o-
der des Grundschulteils einer In-
tegrierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule mit mehr
als 360 Schülern -3) 4)

Oberstudienrat an einer Fachschule
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- mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Ausbildung und mit
der Befähigung für den höheren
Dienst -

Oberstudienrat im Hochschuldienst

- an einer Universität oder der
Universität der Künste Berlin
mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Ausbildung -

Realschulkonrektor

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer verbundenen
Haupt- und Realschule –

= mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern -

= mit mehr als 360 Schülern - 1)

Realschulrektor

- als Leiter einer verbundenen
Haupt- und Realschule

= mit bis zu 180 Schülern

= mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern - 1)

Rektorin oder Rektor

- als Leiterin oder Leiter der schu-
lischen Einrichtung in der Ju-
gendstrafanstalt Berlin -

- als Leiterin oder Leiter der schu-
lischen Einrichtung in der Jus-
tizvollzugsanstalt Tegel -

- als Leiter einer Grundschule

- mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Ausbildung und mit
der Befähigung für den höheren
Dienst - 4)

Oberstudienrat im Hochschuldienst

- an einer Universität oder der
Universität der Künste Berlin
mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Ausbildung -

Realschulkonrektor

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer verbundenen
Haupt- und Realschule –

= mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern -4)

= mit mehr als 360 Schülern - 1)

4)

Realschulrektor

- als Leiter einer verbundenen
Haupt- und Realschule

= mit bis zu 180 Schülern -4)

= mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern - 1) 4)

Rektorin oder Rektor

- als Leiterin oder Leiter der schu-
lischen Einrichtung in der Ju-
gendstrafanstalt Berlin -

- als Leiterin oder Leiter der schu-
lischen Einrichtung in der Jus-
tizvollzugsanstalt Tegel -

- als Leiter einer Grundschule

= mit bis zu 180 Schülern - 1) 4)
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= mit bis zu 180 Schülern - 1)

=mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern - 3)

- als Leiter des Grundschulteils
einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule mit bis zu 180 Schülern
am Grundschulteil -1)

- als Leiter des Grundschulteils
einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule mit mehr als 180 bis zu
360 Schülern am Grundschulteil
-3)

- als Leiter von Lehrgängen an ei-
ner Volkshochschule zum Er-
werb der Berufsbildungsreife,
der Erweiterten Berufsbildungs-
reife und des Mittleren Schulab-
schlusses -

- als der ständige Vertreter des
Leiters eines Schulpraktischen
Seminars für Lehreranwärter -

Sekundarschulrektor

- zur Koordinierung schulfachli-
cher Aufgaben an einer Inte-
grierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule

Sonderschulkonrektor

- als der ständige Vertreter des Lei-
ters einer Sonderschule

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit mehr als 90 bis zu
180 Schülern -

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit mehr als 180
Schülern - 1)

=mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern - 3) 4)

- als Leiter des Grundschulteils
einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule mit bis zu 180 Schülern
am Grundschulteil -1) 4)

- als Leiter des Grundschulteils
einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule mit mehr als 180 bis zu
360 Schülern am Grundschulteil
-3) 4)

- als Leiter von Lehrgängen an ei-
ner Volkshochschule zum Er-
werb der Berufsbildungsreife,
der Erweiterten Berufsbildungs-
reife und des Mittleren Schulab-
schlusses -4)

- als der ständige Vertreter des
Leiters eines Schulpraktischen
Seminars für Lehreranwärter -4)

Sekundarschulrektor

- zur Koordinierung schulfachli-
cher Aufgaben an einer Inte-
grierten Sekundarschule oder
Gemeinschaftsschule 4)

Sonderschulkonrektor

- als der ständige Vertreter des Lei-
ters einer Sonderschule

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit mehr als 90 bis zu
180 Schülern -4)

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit mehr als 180
Schülern - 1) 4)
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- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit mehr als 45 bis
zu 90 Schülern -

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit mehr als 90
Schülern - 1)

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt und angegliederten
Berufsschulklassen - 1)

Sonderschulrektor

- als Leiter einer Schule

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit bis zu 90 Schülern
-

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit mehr als 90 bis zu
180 Schülern - 2)

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit bis zu 45 Schü-
lern -

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit mehr als 45 bis
zu 90 Schülern - 2)

Stellvertretender Direktor einer Inte-
grierten Sekundarschule

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Integrierten Sekun-
darschule oder Gemeinschafts-
schule ohne Oberstufe - 1)

Volkshochschuloberrat

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Volkshochschule

- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit mehr als 45 bis
zu 90 Schülern -4)

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit mehr als 90
Schülern - 1) 4)

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt und angegliederten
Berufsschulklassen - 1) 4)

Sonderschulrektor

- als Leiter einer Schule

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit bis zu 90 Schülern
-4)

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit mehr als 90 bis zu
180 Schülern - 2) 4)

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit bis zu 45 Schü-
lern -4)

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit mehr als 45 bis
zu 90 Schülern - 2) 4)

Stellvertretender Direktor einer Inte-
grierten Sekundarschule

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Integrierten Sekun-
darschule oder Gemeinschafts-
schule ohne Oberstufe - 1) 4)

Volkshochschuloberrat

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Volkshochschule

- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -
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Zweiter Konrektor

- in einem Lehramt der Besoldungs-
gruppe A 13 an einer Grundschule
mit mehr als 540 Schülern -1)

Zweiter Realschulkonrektor

- an einer verbundenen Haupt-
und Realschule mit mehr als 540
Schülern -

Zweiter Sonderschulkonrektor

- einer Schule mit dem Förder-
schwerpunkt „Lernen“ mit mehr
als 270 Schülern -

- einer Schule mit einem anderen
Förderschwerpunkt mit mehr als
135 Schülern -

Fußnoten
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.

Besoldungsgruppe 15

Direktor am Botanischen Garten und
Botanischen Museum und Professor

Direktor einer Integrierten Sekundar-
schule

Zweiter Konrektor

- in einem Lehramt der Besoldungs-
gruppe A 13 an einer Grundschule
mit mehr als 540 Schülern -1) 4)

Zweiter Realschulkonrektor

- an einer verbundenen Haupt-
und Realschule mit mehr als 540
Schülern - 4)

Zweiter Sonderschulkonrektor

- einer Schule mit dem Förder-
schwerpunkt „Lernen“ mit mehr
als 270 Schülern - 4)

- einer Schule mit einem anderen
Förderschwerpunkt mit mehr als
135 Schülern - 4)

Fußnoten
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
4) Nach Maßgabe des Haushaltsplans

können Planstellen ab dem 1. Feb-
ruar 2023 mit einer Amtszulage
nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 15

Direktor am Botanischen Garten und
Botanischen Museum und Professor

Direktor einer Integrierten Sekundar-
schule

- als Leiter einer Integrierten Se-
kundarschule oder Gemein-
schaftsschule mit Oberstufe -1)7)

8)
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- als Leiter einer Integrierten Se-
kundarschule oder Gemein-
schaftsschule mit Oberstufe -1)7)

- als Leiter einer Integrierten Se-
kundarschule oder Gemein-
schaftsschule ohne Oberstufe -

Gesamtschuldirektor

- als Leiter einer Mittelstufe einer
Gesamtschule mit Oberstufe -

- als Leiter einer Gesamtschule
ohne Oberstufe –

- als Leiter einer Gesamtschule
mit Oberstufe - 1)

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Gesamtschule mit
Oberstufe -

Kanzler

- der „Alice Salomon“ - Hoch-
schule für Sozialarbeit und Sozi-
alpädagogik –

- der Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ –

- der Hochschule für Schauspiel-
kunst „Ernst Busch“ –

- der Kunsthochschule Berlin
(Weißensee) -

Oberschulrat 2)

- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -

Realschulrektor

- als Leiter einer Integrierten Se-
kundarschule oder Gemein-
schaftsschule ohne Oberstufe -8)

Gesamtschuldirektor

- als Leiter einer Mittelstufe einer
Gesamtschule mit Oberstufe -8)

- als Leiter einer Gesamtschule
ohne Oberstufe -8)

- als Leiter einer Gesamtschule
mit Oberstufe - 1) 8)

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Gesamtschule mit
Oberstufe -8)

Kanzler

- der „Alice Salomon“ - Hoch-
schule für Sozialarbeit und Sozi-
alpädagogik –

- der Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ –

- der Hochschule für Schauspiel-
kunst „Ernst Busch“ –

- der Kunsthochschule Berlin
(Weißensee) -

Oberschulrat 2)

- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -

Realschulrektor

- als Leiter einer verbundenen
Haupt- und Realschule mit mehr
als 360 Schülern -8)

Rektor
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- als Leiter einer verbundenen
Haupt- und Realschule mit mehr
als 360 Schülern -

Rektor
- als Leiter einer Grundschule mit

mehr als 360 Schülern –

- als Leiter des Grundschulteils
einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule mit mehr als 360 Schü-
lern am Grundschulteil -

Schulrat 6)

- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -

Sekundarschulrektor

- als Leiter der Mittelstufe einer
Integrierten Sekundarschule o-
der Gemeinschaftsschule mit
Oberstufe - 7)

Seminardirektor

- als Leiter eines schulpraktischen
Seminars für Lehreranwärter -

Sonderschulrektor

- als Leiter einer Schule

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit mehr als 180
Schülern -

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit mehr als 90
Schülern -

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt und angegliederten
Berufsschulklassen -

- als Leiter einer Grundschule mit
mehr als 360 Schülern –8)

- als Leiter des Grundschulteils
einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule mit mehr als 360 Schü-
lern am Grundschulteil -8)

Schulrat 6)

- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -

Sekundarschulrektor

- als Leiter der Mittelstufe einer
Integrierten Sekundarschule o-
der Gemeinschaftsschule mit
Oberstufe - 7) 8)

Seminardirektor

- als Leiter eines schulpraktischen
Seminars für Lehreranwärter -8)

Sonderschulrektor

- als Leiter einer Schule

- mit dem Förderschwerpunkt
„Lernen“ mit mehr als 180
Schülern -8)

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt mit mehr als 90
Schülern -8)

- mit einem anderen Förder-
schwerpunkt und angegliederten
Berufsschulklassen -8)

Stellvertretender Direktor der Unfall-
kasse Berlin

Stellvertretender Direktor einer Inte-
grierten Sekundarschule



Abgeordnetenhaus von Berlin
19. Wahlperiode

Seite 42 Drucksache 19/0717

Stellvertretender Direktor der Unfall-
kasse Berlin

Stellvertretender Direktor einer Inte-
grierten Sekundarschule

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Integrierten Sekun-
darschule oder Gemeinschafts-
schule mit Oberstufe - 7)

Studiendirektor

- als der ständige Vertreter des
Leiters

= einer Gesamtschule mit Ober-
stufe - 3)

= einer Gesamtschule ohne
Oberstufe -

= einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule mit Oberstufe -3)

= einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule ohne Oberstufe –

- eines Oberstufenzentrums 3)

= eines Oberstufenzentrums, zu-
gleich Leiter einer Abteilung - 3)

- an einem Oberstufenzentrum als
Leiter einer Abteilung

= die einem zweizügig voll aus-
gebauten Oberstufengymna-
sium oder einem Oberstufen-
gymnasium mit mindestens
zwei Schultypen entspricht - 3)

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Integrierten Sekun-
darschule oder Gemeinschafts-
schule mit Oberstufe - 7) 8)

Studiendirektor

- als der ständige Vertreter des
Leiters

= einer Gesamtschule mit Ober-
stufe - 3) 8)

= einer Gesamtschule ohne
Oberstufe -8)

= einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule mit Oberstufe -3) 8)

= einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschafts-
schule ohne Oberstufe -8)

- eines Oberstufenzentrums 3) 8)

= eines Oberstufenzentrums, zu-
gleich Leiter einer Abteilung - 3) 8)

- an einem Oberstufenzentrum als
Leiter einer Abteilung

= die einem zweizügig voll aus-
gebauten Oberstufengymna-
sium oder einem Oberstufen-
gymnasium mit mindestens
zwei Schultypen entspricht - 3)

8)

= mit mehr als 360 Schülern - 3)

5) 8)

= mit bis zu 360 Schülern - 5) 8)

- beim Sekretariat der ständigen
Konferenz der Kultusminister –
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= mit mehr als 360 Schülern - 3)

5)

= mit bis zu 360 Schülern - 5)

- beim Sekretariat der ständigen
Konferenz der Kultusminister –

- als Leiter der Landesstelle für
gewerbliche Berufsförderung in
Entwicklungsländern-

- als Leiter eines Studienkollegs
für ausländische Studierende - 3)

Studiendirektor an einer Fachschule

- zur Koordinierung schulfachli-
cher Aufgaben - 4)

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Fachschule

= mit mehr als 80 bis zu 360
Schülern - 5)

= mit mehr als 360 Schülern - 3)

5)

- als Leiter einer Fachschule

= mit bis zu 80 Schülern - 5)

= mit mehr als 80 bis zu 360
Schülern - 3) 5)

- an einem Oberstufenzentrum als
Leiter einer Fachschulabteilung

= mit mehr als 360 Schüler - 3)5)

= mit bis zu 360 Schülern - 5)

Volkshochschuldirektor

- als Leiter einer Volkshochschule
-

- als Leiter der Landesstelle für
gewerbliche Berufsförderung in
Entwicklungsländern-

- als Leiter eines Studienkollegs
für ausländische Studierende - 3)

Studiendirektor an einer Fachschule

- zur Koordinierung schulfachli-
cher Aufgaben - 4) 8)

- als der ständige Vertreter des
Leiters einer Fachschule

= mit mehr als 80 bis zu 360
Schülern - 5) 8)

= mit mehr als 360 Schülern - 3)

5) 8)

- als Leiter einer Fachschule

= mit bis zu 80 Schülern - 5) 8)

= mit mehr als 80 bis zu 360
Schülern - 3) 5) 8)

- an einem Oberstufenzentrum als
Leiter einer Fachschulabteilung

= mit mehr als 360 Schüler - 3)5)

8)

= mit bis zu 360 Schülern - 5) 8)

Volkshochschuldirektor

- als Leiter einer Volkshochschule
-
- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -

Fußnoten
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
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- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -

Fußnoten
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage

II.
4) Höchstens 30 v. H. der Gesamtzahl

der planmäßigen Beamten in der
Laufbahn der Studienräte an einer
Fachschule.

5) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht
rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer
mit Teilzeitunterricht als einer.

6) Als Eingangsamt.
7) Es handelt sich auch dann um eine

Integrierte Sekundarschule oder Ge-
meinschaftsschule mit Oberstufe,
wenn an der Schule eine Oberstufe
im Verbund mit einer anderen
Schule oder mehreren anderen Schu-
len eingerichtet ist.

Besoldungsgruppe 16

Kanzler

- der Hochschule für Wirtschaft
und Recht -

Leitender Direktor des Botanischen
Gartens und Botanischen Museums und
Professor

Oberschulrat

- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage
II.

4) Höchstens 30 v. H. der Gesamtzahl
der planmäßigen Beamten in der
Laufbahn der Studienräte an einer
Fachschule.

5) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht
rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer
mit Teilzeitunterricht als einer.

6) Als Eingangsamt.
7) Es handelt sich auch dann um eine

Integrierte Sekundarschule oder Ge-
meinschaftsschule mit Oberstufe,
wenn an der Schule eine Oberstufe
im Verbund mit einer anderen
Schule oder mehreren anderen Schu-
len eingerichtet ist.

8) Nach Maßgabe des Haushaltsplans
können Planstellen ab dem 1. Feb-
ruar 2023 mit einer Amtszulage
nach Anlage II ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe 16

Kanzler

- der Hochschule für Wirtschaft
und Recht -

Leitender Direktor des Botanischen
Gartens und Botanischen Museums und
Professor

Oberschulrat

- bei dem für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsmitglied -

Oberstudiendirektor

- als Leiter

= des allgemeinbildenden Unter-
richts an der Polizeischule –
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Oberstudiendirektor

- als Leiter

= des allgemeinbildenden Unter-
richts an der Polizeischule –

= einer Gesamtschule mit Ober-
stufe -

= einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschaftsschule
mit Oberstufe -

= eines Oberstufenzentrums -

= eines Schulpraktischen Semi-
nars für Lehramtsanwärter des hö-
heren Dienstes –

- beim Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister -

Oberstudiendirektor an einer Fach-
schule

- als Leiter einer Fachschule mit
mehr als 360 Schülern -  1)

Fußnoten
1) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht

rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer
mit Teilzeitunterricht als einer.

= einer Gesamtschule mit Ober-
stufe 2)-

= einer Integrierten Sekundar-
schule oder Gemeinschaftsschule
mit Oberstufe -2)

= eines Oberstufenzentrums -2)

= eines Schulpraktischen Semi-
nars für Lehramtsanwärter des hö-
heren Dienstes –2)

- beim Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister -

Oberstudiendirektor an einer Fach-
schule

- als Leiter einer Fachschule mit
mehr als 360 Schülern -  1) 2)

Fußnoten
1) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht

rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer
mit Teilzeitunterricht als einer.

2) Nach Maßgabe des Haushaltsplans
können Planstellen ab dem 1. Feb-
ruar 2023 mit einer Amtszulage
nach Anlage II ausgestattet sein.

2. Die Amtszulagen gemäß Anlage II betra-
gen für die Besoldungsgruppen

A 11  Fußnote 6
A 12  Fußnote 8
A 13  Fußnote 9
A 14  Fußnote 4
A 15  Fußnote 8

jeweils 300 Euro

und für die Besoldungsgruppe

A 16 Fußnote 2
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250 Euro.

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes in
der Überleitungsfassung für Berlin

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Überlei-
tungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1
Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011
(GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 453) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage I (Bundesbesoldungsord-
nungen A und B) werden die Amtsbe-
zeichnungen in den Besoldungsgruppen
A 13 bis A 16 der Bundesbesoldungs-
ordnung A, wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe A 13 11)

Akademischer Rat
- als wissenschaftlicher oder künstlerischer
Mitarbeiter an einer Hochschule -
Arzt1)

Erster Kriminalhauptkommissar
Erster Polizeihauptkommissar
Kanzler Erster Klasse 2) 3)

Konservator
Konsul
Kustos
Landesanwalt1)

Legationsrat
Oberamtsanwalt12)

Oberamtsrat13)

Oberrechnungsrat
- als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof
-
Pfarrer1)

Rat
Seehauptkapitän2) 4)

Fachschuloberlehrer - im Bundesdienst -5) 6) 10)

Hauptlehrer
- als Leiter einer Grundschule, Hauptschule o-

der Grund- und Hauptschule mit mehr als 80
bis zu 180 Schülern -

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes in
der Überleitungsfassung für Berlin

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Überlei-
tungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1
Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011
(GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 453) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage I (Bundesbesoldungsord-
nungen A und B) werden die Amtsbe-
zeichnungen in den Besoldungsgruppen
A 13 bis A 16 der Bundesbesoldungs-
ordnung A, wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe A 13 11)

Akademischer Rat
- als wissenschaftlicher oder künstlerischer
Mitarbeiter an einer Hochschule -
Arzt1)

Erster Kriminalhauptkommissar
Erster Polizeihauptkommissar
Kanzler Erster Klasse 2) 3)

Konservator
Konsul
Kustos
Landesanwalt1)

Legationsrat
Oberamtsanwalt12)

Oberamtsrat13)

Oberrechnungsrat
- als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof
-
Pfarrer1)

Rat
Seehauptkapitän2) 4)

Fachschuloberlehrer - im Bundesdienst -5) 6) 10)

Hauptlehrer
- als Leiter einer Grundschule, Hauptschule o-

der Grund- und Hauptschule mit mehr als 80
bis zu 180 Schülern -
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a#/search
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Konrektor
- als der ständige Vertreter des Leiters einer

Grundschule, Hauptschule oder Grund- und
Hauptschule mit mehr als 360 Schülern -

- als der ständige Vertreter des Leiters einer
Hauptschule mit Realschul- oder Aufbauzug
oder mit einer schulformunabhängigen Orien-
tierungsstufe mit mehr als 180 Schülern -7)

Lehrer
- mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in

zwei Fächern, wenn sich die Lehrbefähigung
auf Haupt- und Realschulen oder Gymnasien
erstreckt, bei einer dieser Befähigung entspre-
chenden Verwendung -10) 16)

- mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in
zwei Fächern -8)

- mit der Befähigung für das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen in Nieder-
sachsen bei überwiegender Verwendung in
der Sekundarstufe I -20)

- mit der Befähigung für das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen und den ent-
sprechenden Jahrgangsstufen der Gesamt-
schulen in Nordrhein-Westfalen bei überwie-
gender Verwendung im Bereich der Sekun-
darstufe I -20)

- mit der Befähigung für das Lehramt an
Haupt- und Realschulen, an Mittelschulen in
Sachsen, an Sekundarschulen in Sachsen-An-
halt oder an Regelschulen in Thüringen bei
einer entsprechenden Verwendung -17) 18)

- mit der Befähigung für das Lehramt der Se-
kundarstufe I bei entsprechender Verwen-
dung -14)

--mit der Lehramtsbefähigung für die Primar-
stufe und die Sekundarstufe I bei überwie-
gender Verwendung in der Sekundarstufe I -
20)

-- mit der Lehramtsbefähigung für die Sekun-
darstufe I und die Sekundarstufe II bei ent-
sprechender Verwendung -19) 20)

Realschullehrer
- mit der Befähigung für das Lehramt an Real-

schulen bei einer dieser Befähigung entspre-
chenden Verwendung -10)

Rektor
- einer Grundschule, Hauptschule oder Grund-

und Hauptschule mit mehr als 180 bis zu
360 Schülern -7)

Konrektor
- als der ständige Vertreter des Leiters einer

Grundschule, Hauptschule oder Grund- und
Hauptschule mit mehr als 360 Schülern -

- als der ständige Vertreter des Leiters einer
Hauptschule mit Realschul- oder Aufbauzug
oder mit einer schulformunabhängigen Orien-
tierungsstufe mit mehr als 180 Schülern -7)

Lehrer
- mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in

zwei Fächern, wenn sich die Lehrbefähigung
auf Haupt- und Realschulen oder Gymnasien
erstreckt, bei einer dieser Befähigung entspre-
chenden Verwendung -10) 16)

- mit fachwissenschaftlicher Ausbildung in
zwei Fächern -8) 22)

- mit der Befähigung für das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen in Nieder-
sachsen bei überwiegender Verwendung in
der Sekundarstufe I -20)

- mit der Befähigung für das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen und den ent-
sprechenden Jahrgangsstufen der Gesamt-
schulen in Nordrhein-Westfalen bei überwie-
gender Verwendung im Bereich der Sekun-
darstufe I -20)

- mit der Befähigung für das Lehramt an
Haupt- und Realschulen, an Mittelschulen in
Sachsen, an Sekundarschulen in Sachsen-An-
halt oder an Regelschulen in Thüringen bei
einer entsprechenden Verwendung -17) 18)

- mit der Befähigung für das Lehramt der Se-
kundarstufe I bei entsprechender Verwen-
dung -14)

--mit der Lehramtsbefähigung für die Primar-
stufe und die Sekundarstufe I bei überwie-
gender Verwendung in der Sekundarstufe I -
20)

-- mit der Lehramtsbefähigung für die Sekun-
darstufe I und die Sekundarstufe II bei ent-
sprechender Verwendung -19) 20)

Realschullehrer
- mit der Befähigung für das Lehramt an Real-

schulen bei einer dieser Befähigung entspre-
chenden Verwendung -10)

Rektor
- einer Grundschule, Hauptschule oder Grund-

und Hauptschule mit mehr als 180 bis zu
360 Schülern -7)
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Studienrat
- im höheren Dienst des Bundes -9)

-- mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien oder an beruflichen Schulen bei einer
der jeweiligen Befähigung entsprechenden
Verwendung -

-- mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen bei Verwendung
am Gymnasium oder an einer Gesamtschule
mit gymnasialer Oberstufe -21)

-- mit der Befähigung für das Lehramt der Se-
kundarstufe II bei entsprechender Verwen-
dung -

-- mit der Lehramtsbefähigung für die Sekun-
darstufe I und die Sekundarstufe II bei Ver-
wendung an beruflichen Schulen oder an
Schulen mit dem Bildungsgang zum Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife -21)

Stabshauptmann15)

Stabskapitänleutnant15)

Major
Korvettenkapitän
Stabsapotheker
Stabsarzt
Stabsveterinär

Fußnoten
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12.
3) Im Auswärtigen Dienst.
4) Im Bundesbereich.
5) Mit der Befähigung für das Lehramt an Re-

alschulen.
6) Erhält als der ständige Vertreter eines Fach-

schuldirektors oder als Fachvorsteher eine
Amtszulage nach Anlage IX.

7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.
8) Gilt nur für Lehrer, deren Ausbildung vor

dem 1. August 1973 geregelt war.
9) Mit der Befähigung für das Lehramt an

Gymnasien oder beruflichen Schulen.
10) Als Eingangsamt.
11) Für Beamte des gehobenen technischen

Dienstes können für Funktionen, die sich
von denen der Besoldungsgruppe A 13 ab-
heben, nach Maßgabe sachgerechter Be-
wertung bis zu 20 v.H. der für technische

Studienrat
- im höheren Dienst des Bundes -9)

-- mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien oder an beruflichen Schulen bei einer
der jeweiligen Befähigung entsprechenden
Verwendung - 22)

-- mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen bei Verwendung
am Gymnasium oder an einer Gesamtschule
mit gymnasialer Oberstufe -21) 22)

-- mit der Befähigung für das Lehramt der Se-
kundarstufe II bei entsprechender Verwen-
dung -

-- mit der Lehramtsbefähigung für die Sekun-
darstufe I und die Sekundarstufe II bei Ver-
wendung an beruflichen Schulen oder an
Schulen mit dem Bildungsgang zum Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife -21)

Stabshauptmann15)

Stabskapitänleutnant15)

Major
Korvettenkapitän
Stabsapotheker
Stabsarzt
Stabsveterinär

Fußnoten
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12.
3) Im Auswärtigen Dienst.
4) Im Bundesbereich.
5) Mit der Befähigung für das Lehramt an Re-

alschulen.
6) Erhält als der ständige Vertreter eines Fach-

schuldirektors oder als Fachvorsteher eine
Amtszulage nach Anlage IX.

7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.
8) Gilt nur für Lehrer, deren Ausbildung vor

dem 1. August 1973 geregelt war.
9) Mit der Befähigung für das Lehramt an

Gymnasien oder beruflichen Schulen.
10) Als Eingangsamt.
11) Für Beamte des gehobenen technischen

Dienstes können für Funktionen, die sich
von denen der Besoldungsgruppe A 13 ab-
heben, nach Maßgabe sachgerechter Be-
wertung bis zu 20 v.H. der für technische
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Beamte ausgebrachten Stellen der Besol-
dungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage
nach Anlage IX ausgestattet werden.

12) Für Funktionen eines Amtsanwalts bei ei-
ner Staatsanwaltschaft, die sich von denen
der Besoldungsgruppe A 13 abheben, kön-
nen nach Maßgabe sachgerechter Bewer-
tung bis zu 20 v.H. der Stellen für Ober-
amtsanwälte mit einer Amtszulage nach
Anlage IX ausgestattet werden.

13) Für Beamte der Rechtspflegerlaufbahn
können für Funktionen der Rechtspfleger
bei Gerichten, Notariaten und Staatsan-
waltschaften, die sich von denen der Be-
soldungsgruppe A 13 abheben, nach Maß-
gabe sachgerechter Bewertung bis zu 20
v.H. der für Rechtspfleger ausgebrachten
Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit ei-
ner Amtszulage nach Anlage IX ausgestat-
tet werden.

14) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v.H.
der Stellen für stufenbezogen ausgebildete
planmäßige "Lehrer" in der Sekundarstufe
I (Klassen 5 bis 10), davon an Hauptschu-
len höchstens 10 v.H. der für diese Beam-
ten an Hauptschulen vorhandenen Stellen,
ausgewiesen werden. Dem Amtsinhaber
kann bei Übertragung der Funktion des
Schulleiters, des ständigen Vertreters des
Schulleiters oder des Zweiten Konrektors
die entsprechende Amtsbezeichnung ver-
liehen werden.

15) Für Funktionen in der Laufbahn der Offi-
ziere des militärfachlichen Dienstes nach
Maßgabe sachgerechter Bewertung für bis
zu 3 v.H. der Gesamtzahl der für Offiziere
in dieser Laufbahn ausgebrachten Planstel-
len.

16) Gilt nur für Lehrer in Hessen mit der Befä-
higung für das Lehramt an Hauptschulen
und Realschulen nach dem hessischen Ge-
setz über das Lehramt an öffentlichen
Schulen in der jeweils geltenden Fassung
sowie für Lehrer an Gymnasien, deren
Ausbildung vor dem 1. Juli 1975 geregelt
war.

17) Lehrer an Regelschulen in Thüringen füh-
ren die Amtsbezeichnung Regelschulleh-
rer, an Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt

Beamte ausgebrachten Stellen der Besol-
dungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage
nach Anlage IX ausgestattet werden.

12) Für Funktionen eines Amtsanwalts bei ei-
ner Staatsanwaltschaft, die sich von denen
der Besoldungsgruppe A 13 abheben, kön-
nen nach Maßgabe sachgerechter Bewer-
tung bis zu 20 v.H. der Stellen für Ober-
amtsanwälte mit einer Amtszulage nach
Anlage IX ausgestattet werden.

13) Für Beamte der Rechtspflegerlaufbahn
können für Funktionen der Rechtspfleger
bei Gerichten, Notariaten und Staatsan-
waltschaften, die sich von denen der Be-
soldungsgruppe A 13 abheben, nach Maß-
gabe sachgerechter Bewertung bis zu 20
v.H. der für Rechtspfleger ausgebrachten
Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit ei-
ner Amtszulage nach Anlage IX ausgestat-
tet werden.

14) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v.H.
der Stellen für stufenbezogen ausgebildete
planmäßige "Lehrer" in der Sekundarstufe
I (Klassen 5 bis 10), davon an Hauptschu-
len höchstens 10 v.H. der für diese Beam-
ten an Hauptschulen vorhandenen Stellen,
ausgewiesen werden. Dem Amtsinhaber
kann bei Übertragung der Funktion des
Schulleiters, des ständigen Vertreters des
Schulleiters oder des Zweiten Konrektors
die entsprechende Amtsbezeichnung ver-
liehen werden.

15) Für Funktionen in der Laufbahn der Offi-
ziere des militärfachlichen Dienstes nach
Maßgabe sachgerechter Bewertung für bis
zu 3 v.H. der Gesamtzahl der für Offiziere
in dieser Laufbahn ausgebrachten Planstel-
len.

16) Gilt nur für Lehrer in Hessen mit der Befä-
higung für das Lehramt an Hauptschulen
und Realschulen nach dem hessischen Ge-
setz über das Lehramt an öffentlichen
Schulen in der jeweils geltenden Fassung
sowie für Lehrer an Gymnasien, deren
Ausbildung vor dem 1. Juli 1975 geregelt
war.

17) Lehrer an Regelschulen in Thüringen füh-
ren die Amtsbezeichnung Regelschulleh-
rer, an Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt
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die Amtsbezeichnung Sekundarschulleh-
rer.

18) Für dieses Amt dürfen höchstens 35 v. H.
der Planstellen für die genannten Lehrer,
davon im Hauptschulbereich oder in ent-
sprechenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

19) Soweit nicht in dem Amt des Studienrats.
20) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H.

der Planstellen für die genannten Lehrer,
davon im Hauptschulbereich oder in ent-
sprechenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der
Planstellen für die genannten Lehrer, da-
von im Hauptschulbereich oder in entspre-
chenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der
Planstellen für die genannten Lehrer, da-
von im Hauptschulbereich oder in entspre-
chenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der
Planstellen für die genannten Lehrer, da-
von im Hauptschulbereich oder in entspre-
chenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

21) Für dieses Amt dürfen höchstens 33 v. H.
der Planstellen für die Sekundarstufe I an
Gesamtschulen ausgewiesen werden.

Besoldungsgruppe A 14
Akademischer Oberrat

die Amtsbezeichnung Sekundarschulleh-
rer.

18) Für dieses Amt dürfen höchstens 35 v. H.
der Planstellen für die genannten Lehrer,
davon im Hauptschulbereich oder in ent-
sprechenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

19) Soweit nicht in dem Amt des Studienrats.
20) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H.

der Planstellen für die genannten Lehrer,
davon im Hauptschulbereich oder in ent-
sprechenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der
Planstellen für die genannten Lehrer, da-
von im Hauptschulbereich oder in entspre-
chenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der
Planstellen für die genannten Lehrer, da-
von im Hauptschulbereich oder in entspre-
chenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v. H. der
Planstellen für die genannten Lehrer, da-
von im Hauptschulbereich oder in entspre-
chenden schulischen Bildungsgängen
höchstens 10 v. H. der dort für diese Leh-
rer vorhandenen Planstellen, ausgewiesen
werden.

21) Für dieses Amt dürfen höchstens 33 v. H.
der Planstellen für die Sekundarstufe I an
Gesamtschulen ausgewiesen werden.

22) Nach Maßgabe des Haushaltsplans kön-
nen Planstellen ab dem 1. Februar 2023
mit einer Amtszulage nach Anlage IX
ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe A 14
Akademischer Oberrat

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44177?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44154?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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- als wissenschaftlicher oder künstlerischer
Mitarbeiter an einer Hochschule -
Arzt1)

Chefarzt2)

Konsul Erster Klasse
Landesanwalt1)

Legationsrat Erster Klasse3)

Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur
für Arbeit4)

Oberarzt4)

Oberkonservator
Oberkustos
Oberrat
Pfarrer1)

Fachschuldirektor
- als Leiter einer Bundeswehrfachschule mit

Lehrgängen, die zu einem Abschluss führen,
der dem der Realschule entspricht -5)

Fachschuloberlehrer
- als der ständige Vertreter des Direktors einer

Fachschule als Leiter einer Fachschule des
Bundes mit beruflichem Unterricht mit bis zu
360 Unterrichtsteilnehmern -6) 7)

--als Stufenleiter Sekundarstufe I bei einer
Bundeswehrfachschule -6)

Konrektor
-als der ständige Vertreter des Leiters einer

selbständigen schulformunabhängigen Orien-
tierungsstufe mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern -

--als der ständige Vertreter des Leiters einer
selbständigen schulformunabhängigen Orien-
tierungsstufe mit mehr als 360 Schülern -5)

Oberstudienrat
-im höheren Dienst des Bundes -8)

--mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien oder an beruflichen Schulen bei einer
der jeweiligen Befähigung entsprechenden
Verwendung -

--mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen bei Verwendung
am Gymnasium oder an einer Gesamtschule
mit gymnasialer Oberstufe -9)

--mit der Lehramtsbefähigung für die Sekun-
darstufe I und die Sekundarstufe II bei Ver-
wendung an beruflichen Schulen oder an
Schulen mit dem Bildungsgang zum Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife -9)

- als wissenschaftlicher oder künstlerischer
Mitarbeiter an einer Hochschule -
Arzt1)

Chefarzt2)

Konsul Erster Klasse
Landesanwalt1)

Legationsrat Erster Klasse3)

Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur
für Arbeit4)

Oberarzt4)

Oberkonservator
Oberkustos
Oberrat
Pfarrer1)

Fachschuldirektor
- als Leiter einer Bundeswehrfachschule mit

Lehrgängen, die zu einem Abschluss führen,
der dem der Realschule entspricht -5)

Fachschuloberlehrer
- als der ständige Vertreter des Direktors einer

Fachschule als Leiter einer Fachschule des
Bundes mit beruflichem Unterricht mit bis zu
360 Unterrichtsteilnehmern -6) 7)

--als Stufenleiter Sekundarstufe I bei einer
Bundeswehrfachschule -6)

Konrektor
-als der ständige Vertreter des Leiters einer

selbständigen schulformunabhängigen Orien-
tierungsstufe mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern -

--als der ständige Vertreter des Leiters einer
selbständigen schulformunabhängigen Orien-
tierungsstufe mit mehr als 360 Schülern -5)

Oberstudienrat
-im höheren Dienst des Bundes -8)

--mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien oder an beruflichen Schulen bei einer
der jeweiligen Befähigung entsprechenden
Verwendung - 10)

--mit der Befähigung für das Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen bei Verwendung
am Gymnasium oder an einer Gesamtschule
mit gymnasialer Oberstufe -9) 10)

--mit der Lehramtsbefähigung für die Sekun-
darstufe I und die Sekundarstufe II bei Ver-
wendung an beruflichen Schulen oder an
Schulen mit dem Bildungsgang zum Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife -9)
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--mit der Befähigung für das Lehramt der Se-
kundarstufe II bei entsprechender Verwen-
dung -

Realschulkonrektor
-als der ständige Vertreter des Leiters einer Re-

alschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
-

--als der ständige Vertreter des Leiters einer
Realschule mit mehr als 360 Schülern -5)

Realschulrektor
-einer Realschule mit bis zu 180 Schülern -
--einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360

Schülern -5)

Regierungsschulrat
-als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht

auf Bezirksebene -
--im Schulaufsichtsdienst -
Rektor
-einer Grundschule, Hauptschule oder Grund-

und Hauptschule mit mehr als 360 Schülern -
--einer Hauptschule mit Realschul- oder Auf-

bauzug oder mit einer schulformunabhängi-
gen Orientierungsstufe mit mehr als 180
Schülern -

--einer selbständigen schulformunabhängigen
Orientierungsstufe mit bis zu 180 Schülern -

--einer selbständigen schulformunabhängigen
Orientierungsstufe mit mehr als 180 bis zu
360 Schülern -5)

Schulrat
-als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene -5)

Zweiter Konrektor
-einer selbständigen schulformunabhängigen
Orientierungsstufe mit mehr als 540 Schülern -
Zweiter Realschulkonrektor
-einer Realschule mit mehr als 540 Schülern -
Oberstleutnant4)

Fregattenkapitän4)

Oberstabsapotheker
Oberstabsarzt
Oberstabsveterinär

Fußnoten
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, A 16.
3) Führt während der Verwendung als Leiter

einer Botschaft oder Gesandtschaft die Amts-
bezeichnung "Botschafter" oder "Gesandter".

--mit der Befähigung für das Lehramt der Se-
kundarstufe II bei entsprechender Verwen-
dung -

Realschulkonrektor
-als der ständige Vertreter des Leiters einer Re-

alschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
-

--als der ständige Vertreter des Leiters einer
Realschule mit mehr als 360 Schülern -5)

Realschulrektor
-einer Realschule mit bis zu 180 Schülern -
--einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360

Schülern -5)

Regierungsschulrat
-als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht

auf Bezirksebene -
--im Schulaufsichtsdienst -
Rektor
-einer Grundschule, Hauptschule oder Grund-

und Hauptschule mit mehr als 360 Schülern -
--einer Hauptschule mit Realschul- oder Auf-

bauzug oder mit einer schulformunabhängi-
gen Orientierungsstufe mit mehr als 180
Schülern -

--einer selbständigen schulformunabhängigen
Orientierungsstufe mit bis zu 180 Schülern -

--einer selbständigen schulformunabhängigen
Orientierungsstufe mit mehr als 180 bis zu
360 Schülern -5)

Schulrat
-als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene -5)

Zweiter Konrektor
-einer selbständigen schulformunabhängigen
Orientierungsstufe mit mehr als 540 Schülern -
Zweiter Realschulkonrektor
-einer Realschule mit mehr als 540 Schülern -
Oberstleutnant4)

Fregattenkapitän4)

Oberstabsapotheker
Oberstabsarzt
Oberstabsveterinär

Fußnoten
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, A 16.
3) Führt während der Verwendung als Leiter

einer Botschaft oder Gesandtschaft die Amts-
bezeichnung "Botschafter" oder "Gesandter".
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4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.
6) Mit der Befähigung für das Lehramt an Re-

alschulen.
7) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen

2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunter-
richt als einer.

8) Mit der Befähigung für das Lehramt an
Gymnasien oder beruflichen Schulen.

9) Durch die Inanspruchnahme dieses Amtes
darf die Zahl der Planstellen gemäß Fußnote
21) zur Besoldungsgruppe A 13 nicht über-
schritten werden.

Besoldungsgruppe A 15
Akademischer Direktor
- als wissenschaftlicher oder künstlerischer
Mitarbeiter an einer Hochschule -
Botschafter1)

Botschaftsrat
Bundesbankdirektor2)

Chefarzt3)

Dekan4)

Direktor
Generalkonsul5)

Gesandter11)

Hauptkonservator
Hauptkustos
Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur
für Arbeit6)

Museumsdirektor und Professor
Oberarzt6)

Oberlandesanwalt4)

Vorsitzendes Mitglied der Geschäftsführung ei-
ner Agentur für Arbeit 4)

Vortragender Legationsrat
Direktor einer Fachschule
-als Leiter einer Fachschule des Bundes mit be-

ruflichem Unterricht mit bis zu 360 Unter-
richtsteilnehmern -7) 8)

Realschulrektor
-einer Realschule mit mehr als 360 Schülern -
Regierungsschuldirektor
-als Dezernent (Referent) im Schulaufsichts-
dienst des Bundes -

4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.
6) Mit der Befähigung für das Lehramt an Re-

alschulen.
7) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen

2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunter-
richt als einer.

8) Mit der Befähigung für das Lehramt an
Gymnasien oder beruflichen Schulen.

9) Durch die Inanspruchnahme dieses Amtes
darf die Zahl der Planstellen gemäß Fußnote
21) zur Besoldungsgruppe A 13 nicht über-
schritten werden.

10) Nach Maßgabe des Haushaltsplans kön-
nen Planstellen ab dem 1. Februar 2023
mit einer Amtszulage nach Anlage IX aus-
gestattet sein.

Besoldungsgruppe A 15
Akademischer Direktor
- als wissenschaftlicher oder künstlerischer
Mitarbeiter an einer Hochschule -
Botschafter1)

Botschaftsrat
Bundesbankdirektor2)

Chefarzt3)

Dekan4)

Direktor
Generalkonsul5)

Gesandter11)

Hauptkonservator
Hauptkustos
Mitglied der Geschäftsführung einer Agentur
für Arbeit6)

Museumsdirektor und Professor
Oberarzt6)

Oberlandesanwalt4)

Vorsitzendes Mitglied der Geschäftsführung ei-
ner Agentur für Arbeit 4)

Vortragender Legationsrat
Direktor einer Fachschule
-als Leiter einer Fachschule des Bundes mit be-

ruflichem Unterricht mit bis zu 360 Unter-
richtsteilnehmern -7) 8)

Realschulrektor
-einer Realschule mit mehr als 360 Schülern -
Regierungsschuldirektor
-als Dezernent (Referent) im Schulaufsichts-
dienst des Bundes -

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44633?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44670?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44685?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44690?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44732?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BBesGBEV26P78a/format/xsl/part/X/anchor/_XY_d33938205e44746?oi=H3YAwDg3Nu&sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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--als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht
auf Bezirksebene -
Rektor
-einer selbständigen schulformunabhängigen
Orientierungsstufe mit mehr als 360 Schülern -
Schulamtsdirektor
-als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene -
Studiendirektor
-als Fachberater in der Schulaufsicht, als Fach-

leiter oder Seminarlehrer an Studiensemina-
ren oder Seminarschulen oder zur Koordinie-
rung schulfachlicher Aufgaben -9)

--als der ständige Vertreter des Leiters
einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis
zu 360 Schülern,8)

einer beruflichen Schule mit mehr als 360
Schülern,7) 8)

eines Gymnasiums im Aufbau mit
mehr als 540 Schülern, wenn die oberste
Jahrgangsstufe fehlt,7)

mehr als 670 Schülern, wenn die zwei obe-
ren Jahrgangsstufen fehlen,7)

mehr als 800 Schülern, wenn die drei obe-
ren Jahrgangsstufen fehlen, 7) 8)

eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums,
eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis
zu 360 Schülern,
eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr
als 360 Schülern,7)

eines voll ausgebauten Oberstufengymnasi-
ums,
eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufen-
gymnasiums oder eines Oberstufengymnasi-
ums mit   mindestens zwei Schultypen7) -

als Leiter
einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schü-
lern,8)

einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu
360 Schülern,7) 8)

eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums,7)

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu
360 Schülern,7)

eines voll ausgebauten Oberstufengymnasi-
ums7) -
--im höheren Dienst des Bundes

als der ständige Vertreter des Leiters einer
Fachschule mit beruflichem Unterricht mit
mehr als 360 Unterrichtsteilnehmern,7) 8)

--als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht
auf Bezirksebene -
Rektor
-einer selbständigen schulformunabhängigen
Orientierungsstufe mit mehr als 360 Schülern -
Schulamtsdirektor
-als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene -
Studiendirektor
-als Fachberater in der Schulaufsicht, als Fach-

leiter oder Seminarlehrer an Studiensemina-
ren oder Seminarschulen oder zur Koordinie-
rung schulfachlicher Aufgaben -9) 12)

--als der ständige Vertreter des Leiters
einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis
zu 360 Schülern,8) 12)

einer beruflichen Schule mit mehr als 360
Schülern,7) 8) 12)

eines Gymnasiums im Aufbau mit
mehr als 540 Schülern, wenn die oberste
Jahrgangsstufe fehlt,7) 12)

mehr als 670 Schülern, wenn die zwei obe-
ren Jahrgangsstufen fehlen,7) 12)

mehr als 800 Schülern, wenn die drei obe-
ren Jahrgangsstufen fehlen, 7) 8) 12)

eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums, 12)

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis
zu 360 Schülern, 12)

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr
als 360 Schülern,7) 12)

eines voll ausgebauten Oberstufengymnasi-
ums, 12)

eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufen-
gymnasiums oder eines Oberstufengymnasi-
ums mit   mindestens zwei Schultypen7) -12)

als Leiter
einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schü-
lern,8) 12)

einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu
360 Schülern,7) 8) 12)

eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums,7) 12)

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu
360 Schülern,7) 12)

eines voll ausgebauten Oberstufengymnasi-
ums7) -12)

--im höheren Dienst des Bundes
als der ständige Vertreter des Leiters einer
Fachschule mit beruflichem Unterricht mit
mehr als 360 Unterrichtsteilnehmern,7) 8)
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zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben -
9)

Oberstleutnant6) 10)

Fregattenkapitän6) 10)

Oberfeldapotheker
Flottillenapotheker
Oberfeldarzt
Flottillenarzt
Oberfeldveterinär

Fußnoten
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

16, B 3, B 6, B 9.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

16, B 3, B 5, B 6, B 9.
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

14, A 16.
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16.
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

16, B 3, B 6.
6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.
8) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen

2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunter-
richt als einer.

9) Höchstens 30 v.H. der Gesamtzahl der plan-
mäßigen Beamten in der Laufbahn der Stu-
dienräte.

10) Auf herausgehobenen Dienstposten.
11) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

16, B 3, B 6.

Besoldungsgruppe A 16
Abteilungsdirektor
Abteilungspräsident
Botschafter1)

Botschaftsrat Erster Klasse
Bundesbankdirektor2)

Chefarzt3)

Dekan4) 5)

Direktor der Bundesstelle für Flugunfallunter-
suchung
Direktor des Geheimen Staatsarchivs der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz

zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben -
9)

Oberstleutnant6) 10)

Fregattenkapitän6) 10)

Oberfeldapotheker
Flottillenapotheker
Oberfeldarzt
Flottillenarzt
Oberfeldveterinär

Fußnoten
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

16, B 3, B 6, B 9.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

16, B 3, B 5, B 6, B 9.
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

14, A 16.
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16.
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

16, B 3, B 6.
6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.
7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage IX.
8) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen

2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunter-
richt als einer.

9) Höchstens 30 v.H. der Gesamtzahl der plan-
mäßigen Beamten in der Laufbahn der Stu-
dienräte.

10) Auf herausgehobenen Dienstposten.
11) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

16, B 3, B 6.
12) Nach Maßgabe des Haushaltsplans kön-

nen Planstellen ab dem 1. Februar 2023
mit einer Amtszulage nach Anlage IX
ausgestattet sein.

Besoldungsgruppe A 16
Abteilungsdirektor
Abteilungspräsident
Botschafter1)

Botschaftsrat Erster Klasse
Bundesbankdirektor2)

Chefarzt3)

Dekan4) 5)

Direktor der Bundesstelle für Flugunfallunter-
suchung
Direktor des Geheimen Staatsarchivs der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz
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Direktor des Ibero-Amerikanischen Instituts
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Direktor des Staatlichen Instituts für Musikfor-
schung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Direktor einer Wehrtechnischen Dienststelle6)

Finanzpräsident7)

Generalkonsul8)

Gesandter9)

Landeskonservator
Leitender Akademischer Direktor
-als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mit-
arbeiter an einer Hochschule -10)

Leitender Direktor13)

Ministerialrat
-bei einer obersten Bundesbehörde und beim
Bundeseisenbahnvermögen -7)

-bei einer obersten Landesbehörde (ausgenom-
men Stadtstaaten) -11)

Mitglied der Geschäftsführung einer Regional-
direktion der Bundesagentur für Arbeit7)

Museumsdirektor und Professor
Oberlandesanwalt5)

Senatsrat
-in Berlin und Bremen bei einer obersten Lan-
desbehörde -11)

Vorsitzendes Mitglied der Geschäftsführung ei-
ner Agentur für Arbeit5)

Vortragender Legationsrat Erster Klasse7)

Kanzler einer Universität der Bundeswehr14)

Leitender Regierungsschuldirektor
-als Dezernent (Referent) im Schulaufsichts-
dienst des Bundes -
-als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht
auf Bezirksebene -
Leitender Schulamtsdirektor
-als leitender Schulaufsichtsbeamter auf Kreis-

ebene, dem mindestens sechs weitere Schul-
aufsichtsbeamte unterstellt sind -

-als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene,
dem ausschließlich die Aufsicht über Gymna-
sien, Gesamtschulen mit Oberstufe oder be-
rufliche Schulen obliegt -

Oberstudiendirektor
als Leiter

einer beruflichen Schule mit mehr als 360
Schülern, 12)

eines Gymnasiums im Aufbau mit
mehr als 540 Schülern, wenn die
oberste Jahrgangsstufe fehlt,

Direktor des Ibero-Amerikanischen Instituts
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Direktor des Staatlichen Instituts für Musikfor-
schung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Direktor einer Wehrtechnischen Dienststelle6)

Finanzpräsident7)

Generalkonsul8)

Gesandter9)

Landeskonservator
Leitender Akademischer Direktor
-als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mit-
arbeiter an einer Hochschule -10)

Leitender Direktor13)

Ministerialrat
-bei einer obersten Bundesbehörde und beim
Bundeseisenbahnvermögen -7)

-bei einer obersten Landesbehörde (ausgenom-
men Stadtstaaten) -11)

Mitglied der Geschäftsführung einer Regional-
direktion der Bundesagentur für Arbeit7)

Museumsdirektor und Professor
Oberlandesanwalt5)

Senatsrat
-in Berlin und Bremen bei einer obersten Lan-
desbehörde -11)

Vorsitzendes Mitglied der Geschäftsführung ei-
ner Agentur für Arbeit5)

Vortragender Legationsrat Erster Klasse7)

Kanzler einer Universität der Bundeswehr14)

Leitender Regierungsschuldirektor
-als Dezernent (Referent) im Schulaufsichts-
dienst des Bundes -
-als Dezernent (Referent) in der Schulaufsicht
auf Bezirksebene -
Leitender Schulamtsdirektor
-als leitender Schulaufsichtsbeamter auf Kreis-

ebene, dem mindestens sechs weitere Schul-
aufsichtsbeamte unterstellt sind -

-als Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene,
dem ausschließlich die Aufsicht über Gymna-
sien, Gesamtschulen mit Oberstufe oder be-
rufliche Schulen obliegt -

Oberstudiendirektor
als Leiter

einer beruflichen Schule mit mehr als 360
Schülern, 12) 15)

eines Gymnasiums im Aufbau mit
mehr als 540 Schülern, wenn die
oberste Jahrgangsstufe fehlt, 15)
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mehr als 670 Schülern, wenn die zwei
oberen Jahrgangsstufen fehlen,
mehr als 800 Schülern, wenn die drei
oberen Jahrgangsstufen fehlen,

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit
mehr als 360 Schülern,
eines zweizügig voll ausgebauten Ober-
stufengymnasiums oder eines Oberstu-
fengymnasiums mit mindestens zwei
Schultypen -

- im höheren Dienst des Bundes als Leiter ei-
ner Fachschule mit beruflichem Unterricht
mit mehr als 360 Unterrichtsteilnehmern -12)

Oberst7)

Kapitän zur See7)

Oberstapotheker7)

Flottenapotheker7)

Oberstarzt7)

Flottenarzt7)

Oberstveterinär7)

Fußnoten
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, B 3, B 6, B 9.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, B 3, B 5, B 6, B 9.
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

14, A 15.
4) Im Bundesbereich.
5) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 3,

B 4.
7) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2,

B 3.
8) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, B 3, B 6.
9) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, B 3, B 6.
10) Nur in Stellen von besonderer Bedeutung.
11) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B

2, B 3.
12) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen

2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunter-
richt als einer.

13) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2.
14) Wenn der Amtsinhaber nicht Professor im

Sinne des § 32 Satz 1 ist und soweit nicht in
den Besoldungsgruppen W 2, W 3.

mehr als 670 Schülern, wenn die zwei
oberen Jahrgangsstufen fehlen, 15)

mehr als 800 Schülern, wenn die drei
oberen Jahrgangsstufen fehlen, 15)

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit
mehr als 360 Schülern, 15)

eines zweizügig voll ausgebauten Ober-
stufengymnasiums oder eines Oberstu-
fengymnasiums mit mindestens zwei
Schultypen -15)

- im höheren Dienst des Bundes als Leiter ei-
ner Fachschule mit beruflichem Unterricht
mit mehr als 360 Unterrichtsteilnehmern -12)

15)

Oberst7)

Kapitän zur See7)

Oberstapotheker7)

Flottenapotheker7)

Oberstarzt7)

Flottenarzt7)

Oberstveterinär7)

Fußnoten
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, B 3, B 6, B 9.
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, B 3, B 5, B 6, B 9.
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

14, A 15.
4) Im Bundesbereich.
5) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 3,

B 4.
7) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2,

B 3.
8) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, B 3, B 6.
9) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A

15, B 3, B 6.
10) Nur in Stellen von besonderer Bedeutung.
11) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B

2, B 3.
12) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen

2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunter-
richt als einer.

13) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2.
14) Wenn der Amtsinhaber nicht Professor im

Sinne des § 32 Satz 1 ist und soweit nicht in
den Besoldungsgruppen W 2, W 3.
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15) Nach Maßgabe des Haushaltsplans kön-
nen Planstellen ab dem 1. Februar 2023
mit einer Amtszulage nach Anlage IX
ausgestattet sein.

2. Die Amtszulagen gemäß Anlage IX betra-
gen für Besoldungsgruppen

A 13 Fußnote 22
A 14 Fußnote 10
A 15 Fußnote 12

jeweils 300 Euro

und für die Besoldungsgruppe

A 16 Fußnote 15

250 Euro.


	6) Nach Maßgabe des Haushaltsplans können Planstellen ab dem 1. Februar 2023 mit einer Amtszulage nach Anlage II ausgestattet sein.
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